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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Akazienweg 25, 39576 Stendal

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss vom 19.06.2023

Freiwilliger Landtausch: Altenzaun
Landkreis: Stendal
Verfahrensnummer: SDL 9/0137/01

I  Beschluss
Hiermit wird der freiwillige Landtausch Altenzaun nach § 103c Abs. 2 i. V. m. 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
angeordnet.

Verfahrensgebiet
Dem Verfahren unterliegen folgende Flurstücke: 

Gemarkung Flur Flurstücke

Altenzaun 10 131, 136, 182

Schwarzholz 4 43/1

Die Verfahrensfläche beträgt ca. 2,04 ha. Die betreffenden Flurstücke sind 
auf den, zu diesem Beschluss gehörenden, Gebietskarten farbig gekenn-
zeichnet. Der Beschluss mit Gebietskarten liegt zur Einsichtnahme während 
der Sprechzeiten im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Akazienweg 25 in 39576 Stendal und in der zuständigen Gemeinde, 
aus.

II  Gründe
Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen der Teilnehmer zur Verfah-
rensdurchführung gemäß § 103a Abs. 1 FlurbG.

Der freiwillige Landtausch dient agrarstrukturellen Interessen. Für den land-
wirtschaftlichen Betrieb wird durch die Arrondierung von Grundstücken eine 
Verbesserung der Betriebsstruktur erzielt.

III  Anmeldung von unbekannten Rechten
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur 
Beteiligung am Verfahren berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte 
innerhalb von 3 Monaten – gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung 
dieses Beschlusses – bei dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Altmark anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von dieser zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

Werden die Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen.

IV  Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Beschluss kann innerhalb von einem Monat nach der Bekanntga-
be Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, erhoben werden.

im Auftrag

gez. Humer (DS)
Sachbearbeiterin

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz 
verarbeiten wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach 
Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung. Weitergehende Informationen 
finden Sie unter: http://lsaurl.de/alffaltmarkds.

Unterhaltungsverband „Seege/Aland“, Bahnstraße 15, 39615 Hansestadt Seehausen
Tel.: 039386/53292, Fax: 039386/75241, Mobil: 0163/6374669, E-Mail: seegealand@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachung

Der Unterhaltungsverband „Seege/Aland“ führt die jährlich notwendigen 
Krautungsarbeiten in den Gewässern 2. Ordnung im Zeitraum vom

19. Juni bis 31. Dezember 2023

durch. Diese Bekanntmachung gilt als Ankündigung entsprechend § 41 des 
Wasserhaushaltgesetzes vom 31.07.2009. Danach haben die Anlieger und 
Hinterlieger der Wasserläufe/Gräben das vorübergehende Betreten und Be-
fahren der Grundstücke zum Zweck der o. g. Arbeiten zu dulden. Auf die Ver-
ordnung über die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung für das Gebiet des 
Landkreises Stendal sowie des Altmarkkreises Salzwedel wird hingewiesen.
Nach § 52 WG LSA vom 31. März 2013 ist durch den Unterhaltungspflich-
tigen der ordnungsgemäße Wasserabfluss sicherzustellen. Dies setzt eine 
ungehinderte Zufahrt / Befahrung entlang des 5,0 m breiten Gewässer-
schutzstreifens voraus.
Entsprechend § 64 des WG LSA werden demjenigen, der die Unterhaltung 

erschwert, Mehrkosten in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um Einzäunungen von Weideflächen ohne Durchfahrtmöglichkeiten 
parallel zum Gewässer.
Die Arbeiten werden von der Firma GaLaBau Feind GmbH, Mühlbergweg 
2, 15907 Lübben/Neuendorf im Auftrag des Unterhaltungsverbandes Seege/ 
Aland ausgeführt.
Für diesbezügliche Rückfragen und erforderliche Abstimmungen steht als 
Ansprechpartner Herr Andreas Müller von der GaLaBau Feind GmbH, 
Tel. 0151-16239769 zur Verfügung.

Seehausen, 30. Mai 2023

gez. gez.
E. Albrecht S. Kramer
Verbandsvorsteher Geschäftsführerin
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Unterhaltungsverband „Milde/Biese11, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Engersen, Am Bahndamm 18, 39624 Kalbe I Milde
Tel.: (039085) 6110, Fax: (039085) 90766, E-Mail: uhv.milde-biese@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachung der Gewässerunterhaltungsarbeiten 2023  
des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese

Der Unterhaltungsverband Milde/Biese sowie die durch ihn eingesetzten 
Nachauftragnehmer führen die jährlich notwendigen Gewässerunterhal-
tungsmaßnahmen an den Gewässern zweiter Ordnung vorrangig im Zeitraum 
vom 01. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 durch.
Diese Bekanntmachung gilt als Ankündigung entsprechend § 41 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009.
Danach haben die Gewässereigentümer sowie Anlieger und Hinterlieger 
der Wasserläufe/Gräben, vorübergehend das Betreten und Benutzen ihrer 
Grundstücke, durch die zur Unterhaltung verpflichtete Person oder ihrer Be-
auftragten zu dulden, soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung eines 
oberirdischen Gewässers erforderlich ist.
Es wird auf die Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer zweiter 
Ordnung (Unterhaltungsordnung) für das Verbandsgebiet des Unterhaltungs-
verbandes Milde/Biese im Landkreis Stendal und im Altmarkkreis Salzwedel 
hingewiesen. Diese sind auf den Homepages der beiden Landkreise ein-
sehbar.

Hinweis:
Gemäß § 64 Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 11. März 2011 
werden gegenüber demjenigen, der die Unterhaltung erschwert, Mehrkos-

ten perBescheid festgesetzt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ein-
zäunungen von Weiden ohne ausreichend breite Durchfahrtsmöglichkeiten 
parallel zu Gewässern zweiter Ordnung.

Die Arbeiten werden durch folgende Firmen ausgeführt:
• Firma ASTKA GmbH mit Sitz in Altmersleben; Tel. : 039085-2155,
• Firma WBB GmbH mit Sitz in Stendal; Tel. : 03931-212336
• Bauhof des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese mit Sitz in Engersen.

Die Firmen sind berechtigt, notwendige Absprachen zur Schaffung der Bau-
freiheit mit den Eigentümern bzw. Bewirtschaftern durchzuführen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Unterhaltungsverband Milde/
Biese unter der Telefonnummer 039085-6110.

Engersen, den 25.05.2023

gez. gez.
Detlef Kränzel Ulf Wißler
amtierender Verbandsvorsteher Geschäftsführer

Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2  

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 7 UVPG im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der Firma Milchproduktion Lindtorf eG  

in 39596 Eichstedt/ OT Lindtorf auf die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und Betrieb einer Biogasanlage  

in 39596 Eichstedt/ OT Lindtorf, Landkreis Stendal
Die Milchproduktion Lindtorf eG in 39596 Eichstedt/ OT Lindtorf beantragte 
mit Schreiben vom 06.02.2023 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die 
Errichtung und Betrieb einer 

Biogasanlage
zur Erzeugung von Rohbiogas mit einem Durchsatz von 2,2 Mio 
Nm³/a, einer Gärrestlagerung mit einer Kapazität von 22.096 m³,  
einer Biogaslagerung von 11.950 kg und zwei Blockheizkraft-

werken mit einer Feuerungswärmeleistung von 
3,467 MW (BHKW1: 1,293 MW und BHKW2: 2,174 MW)

auf dem Grundstück in 39596 Eichstedt/ OT Lindtorf, 

Gemarkung:  Lindtorf,
Flur:  3,
Flurstücke: 59, 62.
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer 

Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG i. V. m. § 7 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu befürchten sind, sodass im Rahmen des Genehmigungs- 
verfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 

Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens sowie der ge-
troffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende wesentliche Gründe für die 
Feststellung:

• Im Zuge der Errichtung und des bestimmungsgemäßen Betriebs der ge-
planten Anlage ist mit keinen erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit zu 
rechnen. 

 Als schutzbedürftige außerbetriebliche Gebäude wurden die Wohnobjekte 
in Lindtorf rund 400 m von der Anlage identifiziert. Unter Berücksichtigung 
der gutachtlichen Hinweise zur Begrenzung von Geruchsemissionen und 
Lärmimmissionen ist von keinen nachteiligen Umweltwirkungen auf Ge-
biete mit hoher Bevölkerungsdichte auszugehen. 

 Die Biogasanlage unterliegt nach Umsetzung der geplanten Baumaßnah-
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men den Grundpflichten der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) und wird 
als Betriebsbereich der unteren Klasse eingestuft. Durch Ermittlung des 
angemessenen Sicherheitsabstandes nach KAS 18 sind erhebliche nach-
teilige Auswirkungen nicht zu erwarten.

• Da das Vorhaben innerhalb des bestehenden Betriebsgeländes umgesetzt 
wird, sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt nicht zu erwarten.

• Mit Umsetzung des Vorhabens sind keine erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten. Die Anlagenbereiche 
zum Lagern und Umschlagen potenziell wassergefährdender Stoffe und 
der festen wie auch flüssigen Gärreste sowie die Flächen sind nach dem 
Stand der Technik entsprechend ausgeführt. Des Weiteren ist der Großteil 
des Anlagenbereichs durch Errichtung einer Umwallung als Auffangraum 
ausgelegt, um im Fall einer Havarie das größtmögliche austretende Flüs-
sigkeitsvolumen aufzufangen. 

• Erhebliche nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Boden und Fläche, 
sowie Schutzgüter Kultur- und Sachgüter sind mit Umsetzung des Vorha-
bens nicht zu erwarten. Die Realisierung des Vorhabens erfolgt auf bereits 

bebauten Bereichen, dazu werden zwei Lagunen und deren Nebenanlagen 
zurückgebaut. 

• Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind nicht 
zu erwarten. Aufgrund des geringen Umfangs ist von keiner signifikanten 
Beeinflussung von Bereichen, die der Entstehung von Frisch- und Kaltluft-
bahnen dienen, auszugehen. 

• Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind 
nicht zu erwarten. Die geplante Anlage wird auf einem landwirtschaftlich 
genutzten Betriebsgelände realisiert und die Höhe der bereits bestehen-
den Gebäude werden nicht überschritten.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung 
auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in 
einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur 
daraufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des 
§ 9 i. V. m. § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvoll-
ziehbar ist.

Zuwendungsrichtlinie der Gemeinde Goldbeck

§ 1
Zuwendungen

Die Gemeinde Goldbeck gewährt im Rahmen ihres Haushaltsplanes Zuwen-
dungen. Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie sind Ausgaben für Leistun-
gen an natürliche und juristische Personen (Antragsteller) zu Erfüllung be-
stimmter Zwecke, die im Interesse der Gemeinde liegen. Rein kommerzielle 
Zwecke werden nicht bezuschusst. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen 
besteht nicht.
Die Zuwendung wird als Fehlbetrags-, Anteils- oder Festbetragsfinanzierung 
gewährt.
Die Zuwendungsrichtlinie gilt für Zuwendungen, die den Rahmen für freihän-
dige Vergaben gemäß der jeweils gültigen vergaberechtlichen Regelungen 
des Landes Sachsen-Anhalt nicht übersteigen.

§ 2
Bewilligungsvoraussetzungen für sonstige Zuwendungen

1.  Zuwendungen sind schriftlich, mittels Formblatt (Anlage 1) bei der Ge-
meinde Goldbeck zu beantragen. Im Antrag sind Zuwendungszweck und 
der Finanzierungsplan aufzuführen. Für Zuwendungen bis 1.000,00 € 
wird auf die Beantragung mittels Formblatt (Anlage 1) verzichtet, ein 
formloser Antrag ist ausreichend und muss gestellt werden.

2.  Anträge, mittels Formblatt und formlose Anträge sind bis zum 31.10. 
des dem Bewilligungszeitraum vorausgehenden Jahres zu stellen. Ver-
spätet eingereichte Anträge können nur im Rahmen noch verfügbarer 
Haushaltsmittel bearbeitet werden. Bewilligungszeitraum ist das Haus-
haltsjahr. Eine Übertragung in das Folgejahr ist nicht möglich.

3.  Zuwendungen sind nur zu gewähren, wenn die Gemeinde daran ein 
erhebliches Interesse hat und der Zuwendungszweck nicht durch eigene 
Mittel des Antragstellers oder Zuwendungen Dritter erreicht werden 
kann.

4.  Zuwendungen sind nur für Maßnahmen zu gewähren, die noch nicht 
begonnen wurden. Vorhabensbeginn ist der Abschluss eines der Aus-
führung zuzurechnenden Leistungs- oder Lieferungsvertrages.

5.  Bei notwendigen Auftragsvergaben ist der Antragstellung ein Kosten-
angebot beizufügen. Die Auftragserteilung hat auf der Grundlage von 
mindestens drei Angeboten, auf das wirtschaftlichste Angebot zu erfol-
gen. Abweichungen sind im Antrag zu begründen.

6.  Im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen mit benachbarten Gemein-
den kann die Gemeinde Goldbeck deren öffentliche Einrichtungen nach 
Antragstellung der Betreibergemeinde, unter Beachtung der eigenen 

Möglichkeiten in Form eines Festbetrages bezuschussen. 
 Die Bezuschussung ist Bestandteil des jeweiligen Haushaltsplanes.

§ 3
Bewilligungsstelle

1.  Die Genehmigung von Zuwendungen im investiven Bereich, obliegt dem 
Gemeinderat.

2.  Die Bewilligungsstelle ist der zuständige Fachdienst der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck.

3.  Der Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheid wird durch den Fachdienst 
der Verbandsgemeinde auf der Grundlage der Entscheidung des Ge-
meinderates erstellt.

§ 4
Mitteilungspflicht

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Fachdienst der Verbands-
gemeinde unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wenn sich der Zweck oder 
sonstige für die Bewilligung maßgeblichen Umstände ändern oder wegfal-
len, wie zum Beispiel Änderung der Finanzierung bzw. die Überschreitung 
des Vorlagetermins für den Verwendungsnachweis.

§ 5
Nachweis der Verwendung

1. Der Antragsteller ist verpflichtet die Zuwendung nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwenden. Die Zuwendung 
ist innerhalb von drei Monaten nach Erfüllung des Verwendungszwe-
ckes, spätestens aber drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raumes nachzuweisen (Formblatt Anlage 2). Bei Zuwendungen bis 
1.000,00 € wird auf den Nachweis der Verwendung (Formblatt Anlage 
2) verzichtet.

2.  Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Originalrechnungen zu be-
legen. Die Belege müssen Angaben insbesondere über den Zahlungs-
empfänger, Grund, Tag und Nachweis der Zahlung enthalten. Die 
Rechnungsbelege werden nach der Prüfung mit einem Prüfungsver-
merk versehen und an den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. Die 
Prüfung des Verwendungsnachweises einschließlich der Belege obliegt 
dem Fachdienst der Verbandsgemeinde. Das Ergebnis der Prüfung ist 
schriftlich festzuhalten.

3.  Den Zuwendungen für investive Maßnamen sind die Angebote beizufü-
gen.
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4.  Vorlagestelle ist das Fachamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck.

5.  Erfolgt die Zuwendung gemäß § 2 Nr. 6 im Rahmen partnerschaftlicher 
Beziehungen von benachbarten Gemeinden, kann auf den Nachweis der 
Verwendung verzichtet werden.

6.  Das für die Gemeinde zuständige Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, 
beim  Zuwendungsempfänger zu prüfen.

§ 6
Rückforderungen

Die Bewilligungsstelle hat Zuwendungen ganz oder teilweise zurückzufor-
dern, wenn 

•  die Bewilligungsvoraussetzungen wegfallen,
•  die Mittel bis zum Abschluss der Maßnahme nicht verbraucht sind,
•  die Mittel nicht ihrem Zweck entsprechend eingesetzt wurden,
•  der Empfänger im Zuwendungsbescheid enthaltene Auflagen nicht oder 

nicht innerhalb der angegebenen Frist erfüllt, insbesondere den Verwen-
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt,

•  der Empfänger seiner Mitteilungspflicht nicht nachkommt.

§ 7
Inkrafttreten

Die Zuwendungsrichtlinie der Gemeinde Goldbeck tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Alle bisher gültigen Zuwendungsrichtlinien der 
Gemeinde Goldbeck treten außer Kraft.

Goldbeck, den 25.04.2023

Christian Masche
Bürgermeister

Anlage 1 – Formblatt Antrag Zuwendung siehe Seite 6
Anlage 2 – Formblatt Nachweis der Verwendung siehe Seiten 7/8

Benutzungs- und Gebührensatzung 

der Hansestadt Werben (Elbe) für die Nutzung kommunaler Dorfgemein-
schaftshäuser in den Ortsteilen:

Behrendorf, Berge, Giesenslage

Gemäß §§ 4, 5, 8 und § 45 Abs. 2 sowie § 99 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130) 
in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) mehrfach 
geändert, § 6a aufgehoben sowie § 18a neu eingefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat die Hansestadt 
Werben (Elbe) in ihrer Sitzung am 06.06.2023 die nachfolgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Gegenstand und Zuständigkeit

(1)  Die Dorfgemeinschaftshäuser der Hansestadt Werben (Elbe) sind öf-
fentliche Einrichtungen zur Förderung und Verbesserung des sozialen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Die Räume 
mit ihren Einrichtungen stehen Privatpersonen für Familienfeiern, juris-
tischen Personen für gewerbliche Veranstaltungen, Vereinen und sons-
tigen Vereinigungen für gemeinnützige, kulturelle und Jugend fördernde 
Zwecke zur Verfügung. 

(2)  Zur Anmeldung und Einholung der Genehmigung für Veranstaltungen ist 
der jeweilige Veranstalter verpflichtet.

§ 2
Benutzung

(1)  Der Antrag auf Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser ist mindestens 
14 Tage vor Nutzung bei dem Bürgermeister der Hansestadt Werben 
(Elbe) oder einer von ihm beauftragten Person schriftlich zu stellen. 

(2)  Bei Anmeldungen mehrerer Veranstaltungen zum gleichen Termin ent-
scheidet der früheste Antragseingang.

(3)  Auf die Erteilung der Nutzungserlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.
(4)  Für die Nutzung der Räume wird eine Gebühr nach § 6 erhoben.
(5)  Das Rauchen ist in den Gebäuden nicht gestattet.

§ 3
Benutzungsordnung

(1)  Die Dorfgemeinschaftshäuser sind für Vereine, Gesellschaften, Gemein-
schaften und Privatpersonen über 18 Jahre nach vorheriger Anmeldung 
und beidseitiger Unterzeichnung der Anlage 1 zugänglich.

(2)  Bei Einwohnern unter 18 Jahren schließt der Erziehungsberechtigte die 
Nutzungsvereinbarung ab und tritt somit für alle mit der Benutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses in Verbindung stehenden Angelegenheiten, 
sowie die daraus resultierenden Verbindlichkeiten ein.

(3)  Der Nutzer ist während und nach der Nutzung verpflichtet, für Sauber-
keit und Ordnung in den Räumlichkeiten zu sorgen. Die Räumlichkeiten 
und Sanitäranlagen, sowie benutztes Geschirr sind vom Nutzer gründ-
lich zu reinigen.

(4)  Beschädigungen und Verluste sind spätestens am Tag nach der Veran-
staltung beim Bürgermeister der Hansestadt Werben (Elbe) zu melden.

(5)  Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler (wenn vorhanden) und Ähnliches sind 
nach der Benutzung auszuschalten, auszuräumen und zu reinigen. Die 
Kühlschranktür muss geöffnet sein.

(6)  Lärmbelästigung der Nachbarn ist zu vermeiden und durch den Nutzungs-
berechtigen zu beeinflussen. Die Veranstaltungszeiten sind einzuhalten.

(7)  Die Räume werden dem jeweiligen Nutzer, von dem mit der Übergabe 
Beauftragten ordnungsgemäß übergeben und sind vom Nutzer im glei-
chen Zustand am Tag nach der Veranstaltung zurückzugeben.

(8)  Der Nutzer hat die Benutzungs- und Gebührensatzung vor der Übergabe 
schriftlich, gemäß Anlage 1 dieser Satzung anzuerkennen. Die Anlage 1 
wird unverzüglich vom Bürgermeister oder der beauftragten Person an 
den Fachdienst der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck übergeben.

(9)  Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung oder gegen die Hausord-
nung ist der Bürgermeister befugt, den Nutzer von der weiteren Nutzung 
der Räumlichkeiten auszuschließen.

(10)  Der Nutzer übt neben der Hansestadt Werben (Elbe), während der be-
willigten Nutzung und den dazugehörigen Vor- und Nachbereitungen 
das Hausrecht der Stadt aus. Der Absatz 9 bleibt hiervon unberührt.

(11)  Bei nicht erfolgter bzw. nicht ordnungsgemäßer Endreinigung, gemäß 
der Absätze 3, 5 und 7 wird eine Reinigungspauschale in Höhe von 
100,00 € erhoben.

Lesen Sie weiter Seite 9 



Amtliche BekAnntmAchungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 6 | 27. Juni 2023

— Amtliche Bekanntmachungen —



Amtliche BekAnntmAchungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 27. Juni 2023 | 7 |

— Amtliche Bekanntmachungen —



Amtliche BekAnntmAchungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 8 | 27. Juni 2023

— Amtliche Bekanntmachungen —



Amtliche BekAnntmAchungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 27. Juni 2023 | 9 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

(12) Die Müllentsorgung hat durch den Nutzer über die eigene Mülltonne zu 
erfolgen, anderenfalls ist Absatz 11 analog anzuwenden.

§ 4
Hausrecht

(1)  Die Schlüsselgewalt über die Dorfgemeinschaftshäuser hat der Bürger-
meister oder eine von ihm beauftragte Person. 

(2)  Der Bürgermeister bzw. die durch ihn beauftragte Person öffnet, über-
gibt und nimmt nach der Benutzung die Räume mit dem zugehöri-
gen Inventar ab. Es wird bei der Übergabe von Räumlichkeiten ein 
Übergabeprotokoll vom Nutzer und einer von der Hansestadt Werben 
(Elbe) beauftragten Person unterzeichnet. In diesem Protokoll ist der 
Zustand der Räumlichkeiten vor und nach der Nutzung festzuhalten.  
(Anlage 2)

(3)  Die Hansestadt Werben (Elbe) bzw. die durch den Bürgermeister beauf-
tragte Person schließt mit jedem Nutzer eine Vereinbarung (Anlage 1) 
über die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses ab. Die Vereinbarung 
einschließlich Anlage 1 und 2 ist zwecks Gebührenerhebung, an den 
Nutzer und den Fachdienst der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
zu übergeben.

§ 5
Erlöschen der Erlaubnis

(1)  Kann eine Veranstaltung nicht zu dem festgesetzten Termin durchge-
führt werden, ist der Bürgermeister unverzüglich davon in Kenntnis zu 
setzen. Die Erlaubnis zur Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses er-
lischt.

§ 6
Benutzungsgebühren

(1)  Die Benutzungsgebühr inklusive Inventar beträgt pro Tag:

 Dorfgemeinschaftshaus Behrendorf 
 • alle Räumlichkeiten 150,00 €
 • Saal mit Küche & Sanitärtrakt 100,00 €
 • Versammlungsraum mit Küche & Sanitärtrakt   60,00 €
 • Gewerbliche Veranstaltungen   175,00 €
 • Zuschlag je Tag für Vereine die eine Veranstaltung 
     durchführen, bei der Eintritt verlangt wird   25,00 €

 Dorfgemeinschaftshaus Berge 
 • alle Räumlichkeiten 40,00 €
 • Zuschlag je Tag für Vereine die eine Veranstaltung 
     durchführen, bei der Eintritt verlangt wird   25,00 €

 Dorfgemeinschaftshaus Giesenslage 
 • alle Räumlichkeiten 40,00 €
 • Zuschlag je Tag für Vereine die eine Veranstaltung 
     durchführen, bei der Eintritt verlangt wird   25,00 €

(2)  Erhöht sich die Dauer der Benutzung auf mehr als einen Tag, erhöht sich 
die zu entrichtende Gebühr für jeden weiteren Tag um den in Absatz 1 
genannten Betrag.

(3)  Gebührenfrei ist die Nutzung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen 
der Freiwilligen Feuerwehr, für Kinder-, Jugend- und Seniorenveran-
staltungen, für Versammlungen der örtlichen Vereine, soweit diese ihre 
Gemeinnützigkeit nachweisen sowie Versammlungen der örtlichen po-
litischen Parteien und Wählergemeinschaften der Hansestadt Werben 
(Elbe). 

(4)  Die Gebührenschuld entsteht mit erfolgter Nutzung des Dorfgemein-
schaftshauses.

(5)  Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid erhoben. Sie sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Gebührenbescheides zu zah-
len. Ist im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit 
angegeben, so gilt dieser. 

(6)  Gemäß § 13a Abs. 1 S. 3 KAG-LSA (kommunales Abgabengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt) können Ansprüche aus dem Abgabeschuld-
verhältnis ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung 
bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist die 
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden.

§ 7
Gebührenschuldner

(1)  Zur Zahlung der Gebühren ist derjenige verpflichtet, der die Nutzungs-
vereinbarung unterschrieben hat. 

(2)  Bei mehreren Nutzern unterschreiben alle und haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 8
Zerstörung und Erstattung von Einrichtungs- und  

Ausstattungsgegenstände
(1)  Soweit kein Pauschalbetrag für zerstörte Einrichtungs- und Ausstat-

tungsgegenstände oder für Schäden an der Einrichtung erhoben wird, 
wird der Wiederbeschaffungs- oder Wiederherstellungswert berechnet. 
Folgende Pauschalbeträge werden bei Zerstörung von Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenständen festgesetzt:

je Bierglas:     2,00 €
je Mehrzweckglas:     2,00 €
je Spirituosenglas:     2,00 €
je Tasse:   2,00 €
je Untertasse:   2,00 €
je Teller:   2,00 €
je Besteckteil:   2,00 €
je Stuhl:    75,00 €
je Tisch:  150,00 €
je Besen:  10,00 €
je Handfeger:    5,00 €
je Kehrblech:    5,00 €
je Eimer:    5,00 €

§ 9
Benutzungsverhalten

(1)  Mit dem Inventar ist pfleglich umzugehen. Zerstörungen und Beschädi-
gungen in und an den Dorfgemeinschaftshäusern sind vom Verursacher 
oder dem Nutzer finanziell zu ersetzen. Privates Austauschen ist nicht 
statthaft.

(2)  Für Kosten, die durch den Verlust übergebener Schlüssel entstehen, 
kommt der Nutzer in voller Höhe auf. 

(3)  Durch die Veranstaltung dürfen keine erheblichen Nachteile, Gefahren 
oder Belästigungen für Bewohner der Nachbargrundstücke sowie der 
Allgemeinheit entstehen. Ab 22.00 Uhr sind Tongeräte nur im Raum zu 
betreiben. Ruhestörender Lärm ist zu vermeiden.

§ 10
Haftung

(1)  Die Hansestadt Werben (Elbe) haftet nicht für durch die oder bei der 
Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses entstandene Schäden Dritter. 
Die Hansestadt Werben (Elbe) übernimmt keinerlei Haftung für einge-
brachte Wertgegenstände. 

(2)  Für durch die Nutzung entstandene Schäden einschließlich des Inven-
tars haftet der Nutzer in voller Höhe. 

 weiter von Seite 5
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§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 des KVG LSA handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Vorschriften des

 1. § 2 Abs. 5 im Objekt raucht,
 2. § 8 Abs. 3  Bewohner der Nachbargrundstücke und die Allgemein- 

  heit belästigt, Gefahren aussetzt und den Bewohnern  
  und der Allgemeinheit dadurch Nachteile entstehen.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld bis zu 5.000,00 € ge-
ahndet werden.

(3)  Nutzer der kommunalen Dorfgemeinschaftshäuser, die den Bestimmun-
gen dieser Satzung zuwiderhandeln oder die Ordnung in der öffentlichen 
Einrichtung stören, können von der Hansestadt Werben (Elbe) zeitweise 
oder dauernd von der Benutzung ausgeschlossen werden.

§ 12
Sprachliche Gleichstellung

(1)  Alle Funktionsbezeichnungen dieser Satzung gelten sowohl in männli-
cher, weiblicher und diverser Form.

§ 13
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig treten alle Benutzungs- und Gebührensatzungen (ein-

schließlich Änderungen) der Hansestadt Werben (Elbe) für die kommu-
nalen Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen Behrendorf, Berge und 
Giesenslage außer Kraft.

Hansestadt Werben, den 06.06.2023

Schulze
Bürgermeister

Anlagen 1 und 2 ab Seite 11 
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InformatIonen aus der VerbandsgemeInde

Vertrieb

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie 

einmal im Monat. Es wird al-
len Haushalten in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck zugestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsge-
meinde an das Dienst-Leis-
tungs-Centrum Osterburg, Am 
Bültgraben 10, vergeben. 
Die Verteilung wird von hier-
aus mit vielen fleißigen Hel-
fern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an:

Dlc osterburg, 
Tel. 03937-2 92 90 80
Frau lamberts 
E-Mail:
karina.lamberts@d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zucker-
fabrik 1 sowie im Verwal-
tungsamt in Arneburg, Breite 
Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser  
„Hallo Nachbarn“ Sie immer 
pünktlich erreicht!

SitzungSkalender 

Ratssitzungen
 03.07.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Verbands-
gemeinderates
Sitzungssaal, Verwaltungsamt 
Goldbeck, An der Zucker
fabrik 1, 39596 Goldbeck

 05.07.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Rochau
MZH Rochau, Kleine Achter
straße 12, 39579 Rochau

 06.07.2023 | 19:30 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Goldbeck

Bauernstube Petersmark, 
Dorfstraße 12 A, 39596 
Goldbeck Ortsteil Petersmark

Bitte informieren Sie sich  
vor jeder Sitzung zu  
möglichen Änderungen  
über die örtlichen Aushänge 
in Ihrer Stadt/Gemeinde 
oder auf der Website der  
Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck.  
(www.arneburg-goldbeck.de)

Schließtag  
Einwohnermeldeamt

Am Freitag, den 21.07.2023  
bleiben die Einwohnermeldeämter  

in Arneburg und Goldbeck  
geschlossen.

Ihr Team Bürgerdienste 

VorSicht iSt weiterhin geboten

Bekämpfung des  
Eichenprozessionsspinners 

In den letzten Wochen wur-
de die Bekämpfung des Ei-

chenprozessionsspinners in der 
Verbandsgemeinde vom Boden 
und von der Luft aus durchge-
führt.
Die Behandlung der Bäume aus 
der Luft erfolgte mittels Heli-
kopter (Foto). 
In der Zeit vom 23. – 25. Mai er-
folgte per Pick-Up (Foto), der mit 
den Bodenmaßnahmen beauf-
tragten Firma, die Bekämpfung 
der ca. 1.700 vorgesehenen Eich-
bäumen der Verbandsgemeinde.
Jetzt startet die dritte Welle der 
Bekämpfung durch Mitarbeiter 
der Verbandsgemeinde, hier 
werden die gesundheitsgefähr-
denden Raupen am Stamm und 
ihre Nester entfernt.

Es wurde beobachtet, dass die 
aufgehängten Brutkästen von 
Vögeln aller Arten angenom-
men wurden. Diese leisten bei 
der Bekämpfung eine spürbare 
Unterstützung, in dem sie die 
Raupen des Eichenprozessions-
spinners für die Aufzucht ihres 
Nachwuchses verwenden.
Unabhängig davon wird die Be-
völkerung aufgerufen, sich un-
ter und bei Eichen vorsichtig zu 
verhalten. Brennhaare dieser 
Raupen können auch noch über 
Jahre hinweg im Boden über-
dauern und zu unangenehmen 
bis gefährlichen Reaktionen des 
Körpers führen.

Team Bürgerdienste
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arbeiten am gleiS

Vollsperrung des Bahnübergangs  
in Sanne

Der Bahnübergang an der 
Sanner Dorfstraße wird auf-

grund von Arbeiten am Gleis in 
der Zeit vom 27. Juni bis 21. Juli 

2023 voll gesperrt. Die Abfall- 
behälter werden durch die Bau-
firma zum Sammelplatz (Krei-
sel) gebracht.

VerbandSgemeinde arneburg-goldbeck digital

Neue App „Digitales Rathaus“  
vorgestellt

Am 4. Tag der Digitalisie-
rung, dem 16. Juni 2023, hat 

die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck die Einführung 
ihrer neuesten digitalen Initiati-
ve, der „Digitales Rathaus“ App, 
bekanntgegeben. Diese innova-
tive Anwendung ermöglicht es 
den Bürgerinnen und Bürgern, 
schnell und bequem auf ver-
schiedene Verwaltungsdienst-
leistungen zuzugreifen und mit 
der Verwaltung in Kontakt zu 
treten. Die App wurde von der 
Tangermünder InnoCon Sys-
tems GmbH als ein Pilotprojekt 
entworfen und programmiert.
Die „Digitales Rathaus“ App bie-
tet eine Vielzahl von Funktio-
nen, die den Alltag der Bürgerin-
nen und Bürger erleichtern. Mit 
nur wenigen Klicks können sie 
beispielsweise Hunde an- und 
abmelden werden, den Verlust 
eines Ausweises oder Reisepas-
ses melden oder ein Führungs-
zeugnis beantragen, oder Termi-
ne in den Einwohnermeldeäm-
tern vereinbaren. Auch behör- 
denübergreifende Anliegen, wie 
das Beantragen von Kindergeld 
oder das Ändern der Halterda-
ten bei der Zulassungsstelle des 
Landkreises Stendal können 
durch die APP direkt angesteu-
ert werden. „Dieses Dienstleis-
tungsangebot wird kontinuier-
lich ausgebaut,“ sagte der Ver-
bandsgemeindebürgermeister 
René Schernikau. 
„Mit der Einführung der ‚Digita-
les Rathaus‘ App setzen wir ei-
nen weiteren Meilenstein in der 
Digitalisierung unserer Ver-
bandsgemeinde“, erklärt Scher-
nikau. „Wir möchten den Bürge-

rinnen und Bürgern einen zeit-
gemäßen und benutzerfreund- 
lichen Zugang zu unseren Ver-
waltungsdienstleistungen bie-
ten und gleichzeitig die Effizienz 
in unserer Verwaltung verbes-
sern. Die App ist ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung.“
Die „Digitales Rathaus“ App ist 
ab sofort für iOS und Android 
Geräte kostenlos im App Store 
bzw. Google Play Store verfüg-
bar. Sie kann einfach herunter-
geladen und auf dem Smartpho-
ne oder Tablet installiert wer-
den. Für die Nutzung der App ist 
lediglich eine Registrierung er-
forderlich, bei der persönliche 
Daten geschützt und gemäß den 
Datenschutzbestimmungen be-
handelt werden.
Die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck lädt alle Bürge-
rinnen und Bürger herzlich dazu 
ein, die „Digitales Rathaus“ App 
auszuprobieren und ihre Vortei-
le zu entdecken.

Downloads: 

gleiSbauarbeiten

Vollsperrung des Bahnübergangs 
in Arneburg
Die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck gibt bekannt, 
dass der Bahnübergang in der 
Stendaler Straße in Arneburg 
aufgrund von dringend erfor-
derlichen Gleisbauarbeiten vom 
27. Juni bis zum 21. Juli 2023 
vollständig gesperrt wird. Die 
Sperrung betrifft sowohl den 
Straßen- als auch den Schienen-
verkehr und ist unumgänglich, 
um die Sicherheit und Effizienz 
des Bahnverkehrs zu gewähr-
leisten.
Während der Sperrung des 
Bahnübergangs in Arneburg 
sind alternative Routen über 
Wischer, Hassel oder Jarchau für 
den Straßenverkehr ausgeschil-
dert. Die Umleitungen werden 
eingerichtet, um den Ver-
kehrsfluss bestmöglich zu ge-
währleisten und Unannehm-
lichkeiten für Anwohner und 
Pendler zu minimieren. Die Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck bittet alle Verkehrsteilneh-

mer um Verständnis für die zeit-
weiligen Einschränkungen und 
empfiehlt, rechtzeitig zusätzli-
che Fahrzeit einzuplanen.
Die Arbeiten werden mit Hoch-
druck durchgeführt, um die Voll-
sperrung des Bahnübergangs in 
Arneburg so kurz wie möglich 
zu halten. 
Die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck möchte sich bei 
den Anwohnern, Pendlern und 
Verkehrsteilnehmern für die 
Unannehmlichkeiten während 
der Vollsperrung des Bahnüber-
gangs in Arneburg entschuldi-
gen. Die Gleisbauarbeiten sind 
jedoch von entscheidender Be-
deutung, um die langfristige Si-
cherheit und Leistungsfähigkeit 
des Schienennetzes zu gewähr-
leisten. Wir bitten um Verständ-
nis für diese notwendigen Maß-
nahmen und bedanken uns im 
Voraus für die Geduld und Ko-
operation aller Betroffenen.
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karlheinz Schwerin und lothar riedinger wurden für ihr engagement geehrt

Auszeichnungen unserer Bürgermeister
Auszeichnung von 40 
haupt- und ehrenamtlichen 

Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister für kommunalpoli-
tisches Engagement am 14. Juni 
2023 in Magdeburg

Die gemeindliche Selbstverwal-
tung als Grundpfeiler der De-
mokratie wird von den haupt- 
und ehrenamtlichen Bürger-
meistern getragen und wäre 
ohne sie gar nicht möglich.

Um das kommunalpolitische 
Engagement der ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister sichtbarer zu machen 
und zu würdigen, zeichnete der 
Städte- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt im Rahmen ei-
ner Festveranstaltung am 
14.06.2023 im Alten Rathaus 
der Landeshauptstadt Magde-
burg, Ratsdiele „Ernst-Reuter“, 
in Magdeburg 40 verdiente Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister aus.

Unter den stolzen Empfängern 
der Ehrennadel in Gold, für ein 

mindestens 20-jähriges kom-
munalpolitisches Engagement, 
befand sich Bürgermeister 
Karlheinz Schwerin aus der Ge-
meinde Eichstedt. Herr Schwe-
rin wurde für seine herausra-
gende Führungsrolle und sein 
engagiertes Wirken in der Ge-
meinde ausgezeichnet. Durch 
sein unermüdliches Engage-
ment hat er maßgeblich zum 
Wohl und zur Entwicklung der 
Gemeinde Eichstedt beigetra-
gen. Nach der Laudatio durch 
Herrn Ministerpräsidenten Ha-
seloff, beantwortete Herr 
Schwerin dem MDR Fragen 
über die Herausforderungen 
von gestern und heute. 

Mit einer silbernen Ehrennadel 
für sein kommunalpolitisches 
Engagement wurde ebenfalls 
Herr Lothar Riedinger für sei-
nen erfolgreichen Einsatz um 
die Stadt Arneburg geehrt. Herr 
Riedinger konnte seine Ehrung 
aus beruflichen Gründen nicht 
persönlich entgegennehmen. 
Die Laudatio hielt hier Innen-
ministerin Dr. Tamara 
Zieschang. 

Herr Schwerin und der Ministerpräsident Haseloff bei der Übergabe der 
Urkunde

Herr Schwerin im Interview  
mit dem MDR.

Herr Schwerin wurde vom  
Verbandsgemeindebürgermeister 
R. Schernikau begleitet.
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geSprächSangebot auch für Vereine

Auf einen Kaffee mit René Schernikau
Ihr Verein hat Fragen oder 
Anregungen rund um die 

Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck? Dann melden Sie 
sich bei uns und vereinbaren 
mit uns Ihren persönlichen 
Termin mit Ihrem Verbandsge-
meindebürgermeister. Herr 
Schernikau bietet Ihnen, wie 
gewohnt, keine festen Sprech-
stunden an, sondern wir su-
chen mit Ihnen zusammen ei-
nen Termin, der in Ihren Alltag 
passt, was sich in der Vergan-
genheit als gewünscht heraus-
gestellt hat. 

Wer das Gesprächsangebot des 
Verbandsgemeindebürger-
meisters im Rahmen einer  

V i d e o k o n f e r e n z 
oder einem Ge-
spräch vor Ort in der 
Verwaltung in Gold-
beck annehmen 
möchte, wird gebe-
ten, sich vorab unter 
Telefon 039388 / 
971-0 oder sekreta-
r i a t @ a r n e b u r g - 
goldbeck.de, für die 
Sprechstunde anzu-
melden. Wenn Sie sich für eine 
Videokonferenz entscheiden, 
wird Ihnen im Anschluss dar-
an ein Link zur Teilnahme an 
dem digitalen Gespräch ver-
sandt. Sie benötigen dafür eine 
Internetverbindung, eine 
E-Mail-Adresse und ein Endge-

rät mit Kamera, Lautsprecher 
und Mikrophon oder ein 
Smartphone. 

Sollten die technischen Vor-
aussetzungen dafür nicht vor-
handen sein, ist auch eine tele-
fonische Einwahl möglich. Ihre 

E-Mail-Adresse wird nach Be-
antwortung Ihrer Fragen ge-
löscht.

Gehörlose, die gerne mit dem 
Verbandgemeindebürgermeis-
ter sprechen möchten, können 
ihren Gesprächswunsch per 
E-Mail an m.beiersdoerfer@ar-
neburg-goldbeck.de oder per 
Fax an die Nummer 039388 / 
971-69 senden.

Die Sprechstunden werden, 
um allen Teilnehmenden ge-
recht werden zu können, auf 
eine Gesprächsdauer pro  
Person von jeweils maximal  
20 Minuten begrenzt.

Foto: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
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praktika-wochen im 13. zukunftSort SachSen-anhaltS

„Komma machen“
Im Industrie- und Ge-
werbepark Arneburg, 

dem 13. Zukunftsort Sach-
sen-Anhalts gehen 
Mercer Stendal, Sofidel 
und die AMS Arneburger 
Maschinen- und Stahlbau 
GmbH gemeinsam neue 
Wege, um Schülern die At-
traktivität einer Ausbil-
dung näherzubringen.
Vom 10. bis 28. Juli 2023 
bieten diese Unterneh-
men jungen Menschen ab 
15 Jahren ein Ferienprak-
tikum der besonderen Art. 
1 Woche, 3 Werke, sozusa-
gen drei auf einen Streich. 
So sollen die Schüler um-
fassende Einblicke in die 
Arbeitswelt erhalten. Die 
„Komma Machen“-Prakti-
ka-Wochen ermöglichen 
den Teilnehmern, haut-
nah zu erleben, wie es ist, 
in diesen Branchen zu ar-
beiten.
Das Besondere an diesen 
Ferienpraktika? Wofür 
sonst drei Praktika nötig 
wären, erleben die Schü-
ler komprimiert. In nur ei-
ner Woche. Mit nur einem 
Praktikum. Durch den Zu-
sammenschluss der drei 
größten Unternehmen 
am Standort erhalten die 
Schüler verschiedene Per-
spektiven moderner In-
dustrieunternehmen und 
der damit verbundenen Arbeits-
welten.
Die Teilnehmer des Programms 
sind an den ersten drei Tagen 
eingeladen, die Unternehmen, 
also ihre Kultur, ihre Produkte, 
ihre täglichen Herausforderun-
gen kennenzulernen und Aus-
bildungsmöglichkeiten auszulo-
ten. Im Anschluss heißt es dann 
Ärmel hochkrempeln und zwei 
Tage lang den Arbeitsalltag 
selbst erleben. „Oftmals haben 
die jungen Leute keine Vorstel-
lung von den vielfältigen Aus-
bildungsmöglichkeiten in unse-
rer Region. Mit unseren Prakti-
ka-Wochen hoffen wir, durch 
einen exklusiven Blick hinter die 
Kulissen des Unternehmens- 
alltags, den Austausch mit unse-

ren Azubis und unseren Fachar-
beitern Interesse bei den jungen 
Leuten zu wecken und interes-
sante Ausbildungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen. Die Schüler 
werden selbstständig an klei-
nen Projekten arbeiten. So kön-
nen sie herausfinden, ob der fa-
vorisierte Ausbildungsberuf 
wirklich zu ihnen passt und die 
eigenen Interessen und Fähig-
keiten optimal trifft“, äußert 
sich Mercer Stendals Ausbil-
dungskoordinator Lars Lewi.
„In nur einer Woche wollen wir 
den Teilnehmern Gelegenheit 
geben, maximale Einblicke zu 
erhalten, Eindrücke zu sammeln 
aber auch ihren Fokus gezielt 
auf bestimmte Bereiche der 
Ausbildung zu legen, um so per-

sönliche Interessen zu erkunden 
und gemeinsam die Weichen 
für ihre berufliche Laufbahn zu 
stellen“, erklärt Tommy Polster, 
Ausbildungskoordinator von 
AMS. Den Unternehmen ist 
wichtig, dass die Teilnehmer 
Einsatzfreude und die Bereit-
schaft, aktiv mitzuarbeiten, mit-
bringen. Handwerkliches oder 
technisches Interesse sowie 
Freude an Teamarbeit sind 
ebenfalls von Vorteil. Festes 
Schuhwerk rundet die erforder-
liche Ausstattung ab. Nadine 
Staschok, Assistentin der Perso-
nalleitung bei Sofidel sagt: „Wir 
freuen uns darauf, interessierte 
Teilnehmer bei den Komma Ma-
chen-Praktika-Wochen will-
kommen zu heißen und sie auf 

dem Weg in die Arbeits-
welt zu begleiten.“
Mercer Stendal ist ein 
Tochterunternehmen des 
n o r d a m e r i k a n i s c h e n 
Konzerns Mercer Interna-
tional Inc. Mercer betreibt 
Produktionsstandorte in 
Deutschland, Kanada und 
Australien. Mercer Sten-
dal produziert jährlich aus 
rund 3,5 Millionen Fest-
metern Nadelholz Zell-
stoff, Bioenergie und ver-
schiedene Biochemikali-
en. Im Unternehmen sind 
rund 455 Mitarbeiter be-
schäftigt, davon 30 Aus-
zubildende. Mercer Sten-
dals jährliche Produkti-
onskapazität von 
Kraftzellstoff beträgt 
740.000 Tonnen. Das Bio-
massekraftwerk am 
Standort ist eines der 
größten seiner Art in 
Deutschland mit einer 
Leistung von 148 Mega-
watt. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf der 
Website www.mercerint.
com.
Die Sofidel-Gruppe ist ei-
ner der weltweit führen-
den Hersteller von Hygie-
ne- und Haushaltspapie-
ren. Die 1966 gegründete 
Gruppe hat Tochtergesell-
schaften in 13 Ländern 
mit mehr als 6.800 Mitar-

beitern, einem Nettoumsatz von 
2.801 Millionen EUR (2022) und 
einer Produktionskapazität von 
über einer Million Tonnen pro 
Jahr (1.440.000 t im Jahr 2022). 
Unsere bekannteste Marke Re-
gina ist auf fast allen Referenz-
märkten präsent. Als Mitglied 
des UN Global Compact und des 
internationalen WWF-Klimas-
parprogramms betrachtet die 
Sofidel-Gruppe Nachhaltigkeit 
als strategischen Wachstums-
faktor und verpflichtet sich, die 
Auswirkungen auf die Umwelt 
so weit wie möglich zu reduzie-
ren und den sozialen Nutzen zu 
maximieren. Sofidel‘s Ziele zur 
Reduzierung der Treibhausgase-
missionen bis 2030 wurden mit 
der Science Targets-Initiative 
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Jubiläum

Rede zum 90-jährigen  
Bestehen der Feuerwehr  
in Sandauerholz

Sehr geehrte Gäste, 
liebe Kameradinnen und 

Kameraden der Feuerwehr 
Sandauerholz,

heute versammeln wir uns hier, 
um das 90-jährige Bestehen un-
serer Orts-Feuerwehr zu feiern. 
Ein stolzer Moment, der uns an 
all die Jahre erinnert, in denen 
unsere Gemeinschaft mit Mut 
und Hingabe für die Sicherheit 
und das Wohl unserer Mitmen-
schen eingetreten ist. Es ist eine 
Ehre für mich, vor Ihnen zu ste-
hen und über Euer freiwilliges 
Engagement und seine immen-
se Bedeutung für unsere Gesell-
schaft zu sprechen.

Das freiwillige Engagement ist 
das Herzstück unserer Feuer-
wehr. Es ist der Motor, der uns 
antreibt und uns ermöglicht, in 
schwierigen Zeiten zur Stelle zu 
sein. Die Mitglieder unserer Feu-
erwehr stellen ihre eigenen Be-
dürfnisse und Interessen zurück 
und geben ihre Zeit und Energie, 
um anderen Menschen in Not 
zu helfen. Sie sind nicht nur Feu-
erwehrleute, sondern auch Ret-
ter, Tröster und Helden in der 
Stunde der Not. 

Die Bedeutung des freiwilligen 
Engagements kann kaum über-
schätzt werden. Unsere Feuer-
wehr ist ein lebendiges Beispiel 
dafür, wie Menschen, die ihre 
Gemeinschaft lieben, zusam-
menkommen, um diese zu 
schützen und zu unterstützen. 
Tag und Nacht stehen sie bereit, 
um Brände zu löschen, techni-
sche Hilfe zu leisten und Leben 
zu retten. Ihre Präsenz und ihre 
schnelle Reaktion in Notfällen 
vermitteln ein Gefühl von Si-
cherheit und schaffen Vertrauen 
in unsere Gemeinschaft.

Aber die Feuerwehr ist noch 
mehr als nur eine Einsatztruppe. 
Sie ist ein lebendiger Teil des so-
zialen Gefüges unserer Gemein-

schaft. Feuerwehrfeste, Veran-
staltungen und gemeinsamen 
Übungen stärken den Zusam-
menhalt und fördern das gegen-
seitige Verständnis. 

Die Freiwillige Feuerwehr San-
dauerholz hat im Laufe der Jahre 
unzählige Herausforderungen 
gemeistert. Egal, ob es sich um 
Naturkatastrophen, wie das El-
be-Hochwasser 2013, Großbrän-
de, wie erst letztes Jahr im Zell-
stoffwerk oder schwierige tech-
nische Rettungen handelte –  
unsere Feuerwehr war stets zur 
Stelle. Sie sind diejenigen, die in 
den schwierigsten Momenten 
vor Ort sind, ohne nach Aner-
kennung oder Belohnung zu su-
chen. Ihr Engagement ist ein 
Beispiel für alle Bürgerinnen 
und Bürger, wie wichtig es ist, 
füreinander da zu sein und Ver-
antwortung für das Wohl unse-

rer Gemeinschaft zu überneh-
men.

Heute feiern wir nicht nur 90 
Jahre Feuerwehr Sandauerholz, 
sondern auch 90 Jahre freiwilli-
ges Engagement, dass unser 
Dorf sicherer und stärker ge-
macht hat. Lasst uns diesen An-
lass nutzen, um allen Mitglie-
dern der Feuerwehr unseren 
tiefsten Dank und unsere Aner-
kennung auszusprechen. 

Vielen Dank und herzlichen 
Glückwunsch zum 90-jährigen 
Bestehen!

Ihr René Schernikau 

Verbandsgemeindebürgermeister Schernikau überreicht  
Wehrleiter Karsten Feresztyn die Andenkenskachel

konsequent angegangen, um 
die Erwärmung übereinstim-
mend mit den Vorgaben des Pa-
riser Abkommens auf deutlich 
unter 2 °C begrenzen zu können. 
Weitere Informationen finden 
Sie auf der Website www.sofi-
del.com.
Die AMS-Gruppe ist eine Unter-
nehmensgruppe bestehend aus 
der AMS Arneburger Maschi-
nen- und Stahlbau GmbH, der 
AMS Kranbau GmbH sowie wei-
teren Gesellschaften. Begonnen 
1996 mit etwa 20 Mitarbeitern 
in Hallen der ehemaligen „inak-
tiven Werkstatt“ des nie fertig-
gestellten KKWs, zählt die Un-
ternehmensgruppe mittlerwei-
le mit über 130 Mitarbeitern zu 
den größten Arbeitgebern und 
Ausbildungsbetrieben in der Re-
gion. Im Zentrum der Fertigung 
stehen Schweißkonstruktionen 
und Maschinenbauleistungen, 
als Unikat oder Kleinserie, wo-
bei die AMS Arneburger Maschi-
nen- und Stahlbau GmbH aus-
schließlich als Dienstleister für 
deutsche und internationale 
Kunden in den verschiedensten 
Branchen tätig ist. 2003 über-
nahm die familiengeführte 
AMS Gruppe den Standort der 
ehemaligen Potain- und BKT Kr-
anfertigung am angrenzenden 
Grundstück und gründete die 
AMS Kranbau GmbH. Seit 2015 
etabliert sich die AMS Kranbau 
GmbH zunehmend als Kranher-
steller am Markt. Das Portfolio 
umfasst aktuell eine eigene Se-
rie von 17 Flat-Top-Kranen, wel-
che mit Auslegerlängen bis zu 
100 m und maximalen Traglas-
ten bis zu 40 t flexibel gestaltbar 
sind. Die Fertigungsstätten in 
Arneburg umfassen derzeit 
18.000 m2 Werkstattfläche, eine 
umfangreiche technische Aus-
stattung und einen qualifizier-
ten Mitarbeiterstamm. Dies er-
möglicht derzeit die Fertigung 
von Einzelstückgewichten bis 
zu 50t.

Info
Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.ams-arneburg.de 
und www.ams-kranbau.de.
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geburtstage Im JulI

arneburg
04.07. Henric Piszkiewicz 75
15.07. Frank Ehlert 70
24.07. Frieda Waschke 100
25.07. Irma Kühn 90
29.07. Christine Walter 75
31.07. Walter Roost 85

eichstedt (altmark) 
03.07. Brunhilde Steinert 70
29.07. Karlheinz Schwerin 75

eichstedt (altmark) ot lindtorf
07.07. Siegrid Hönemann 70

eichstedt (altmark)  
ot baumgarten
16.07. Gerfried Klapperstück 70

goldbeck
08.07. Brigitte Blankenberg 75
16.07. Angelika Bensberg 75

goldbeck ot möllendorf
02.07. Gabriele Bohs 70
13.07. Barbara Folda 75

goldbeck ot petersmark
23.07. Karin Ollendorf 80

hansestadt werben (elbe)
07.07. Wilfried Schultze 75
10.07. Helmut Schultz 80

hansestadt werben (elbe)  
ot behrendorf
23.07. Emil Schäfer 75

hassel
01.07. Bernd Prigge 70
04.07. Dr. Stanislaus Kopiec 70
25.07. Ingrid Storbeck 85

hassel ot wischer
05.07. Dr. Roland Schäfer 85

hohenberg-krusemark 
31.07. Bärbel Voigt 80

hohenberg-krusemark  
ot altenzaun
11.07. Joachim Matheja 70

hohenberg-krusemark  
ot hindenburg
12.07. Detlef Mohr 70
22.07. Irene Rennspieß 80

iden ot rohrbeck
03.07. Erna Falke 90

geSundheit, wohlergehen und Viel glück! 

allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!

pfarrbereich königSmark

gottesdIenste & andachten:
 sa | 01.07. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 so | 02.07. (4. so. n. trinitatis)
09.00 Uhr | Berge
10.30 Uhr | Iden
 sa | 08.07. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 so | 09.07. (5. so. n. trinitatis)
09.00 Uhr | Meseberg
10.30 Uhr | Walsleben
 sa | 15.07. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 so | 16.07. (6. so. n. trinitatis)
09.00 Uhr | Rengerslage
10.30 Uhr | Calberwisch
 sa | 22.07. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)

 so | 23.07. (7. so. n. trinitatis)
09.00 Uhr | Rohrbeck
10.30 Uhr | Erxleben
 sa | 29.07. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 sa | 05.08. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 sa | 12.08. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 sa | 19.08. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 sa | 26.08. 
18.00 Uhr | Düsedau 
Kirche (Andacht + Trumblasen)
 so | 27.08. (12. so. n. trinitatis)
09.00 Uhr | Walsleben
10.30 Uhr | Iden

gemeIndeVeranstaltungen:
Pfadfinderarbeit/ christenlehre/ 
flötenkreis: Nach Absprache  
mit Gem.-Päd. Karin Diebel
Konfirmandenarbeit des  
Pfarrbereiches Königsmark:
Konfirmanden:  
– Pfarrhaus Osterburg: nach Ab-
sprache mit Pfr. Gordon Sethge,  
Tel.: 03937-82695
– Pfarrhaus Klein Schwechten: 
nach Absprache mit  
Pfr. Alexander Schwartz,  
Tel.: 039388-97 69 63

gemeIndeKIrchenrat 
der gemeinde Iden:
ehem. Pfarrhaus Iden
Dienstag, 4. Juli, 18.30 Uhr
des Kirchspiels Königsmark- 
meseberg:  
Winterkirche Meseberg
Donnerstag, 6. Juli, 18.30 Uhr

für das Kirchspiel erxleben:
bei Regine Lühe, Erxleben 
Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben 
Donnerstag, 20. Juli, 18.00 Uhr

das Pfarramt ist vom 24. Juli bis 
zum 20. august wegen urlaub 
nicht besetzt. bitte wenden sie 
sich in dringenden fällen:

vom 24. Juli bis 6. august:  
an Pfrn. i. R. Margaret Lipschütz, 
Osterburg, Tel: 01741801918,

vom 7. bis 13. august:  
an Pfr. Christian Rost, Pfarramt 
Tangerhütte, Tel: 03935-28576,

vom 14. bis 20. august:  
an Pfr. Gordon Sethge, Pfarramt 
Osterburg, Tel 03937-82695.

KIrchlIche nachrIchten
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aus den gemeInden

kita „elbräuber“ arneburg

Fahrt zum Haus der Flüsse

Am 31. Mai sind die Einschü-
ler der Kita „Elbräuber“ zum 

Ausflug nach Havelberg zum 
Haus der Flüsse gestartet.
Unser Tag begann mit dem 
Übersetzen der Fähre in Sandau 
über die wunderschöne Elbe. 
Am Ankunftsort in Havelberg 
wurde der Reiseproviant zum 
Picknick ausgepackt. Anschlie-
ßend folgte eine Führung durch 
das Haus der Flüsse und eine Bi-
berrallye mit verschiedenen Sta-
tionen, die für uns Rätsel und 

Aufgaben bereithielt. Zum Mit-
tag wurde für uns gegrillt. 
Ein erlebnisreicher Tag neigte 
sich somit dem Ende. Wir be-
danken uns bei dem Team der 
Biosphäre um Peter Müller. 
Ein herzliches Dankeschön geht 
auch an die Unterstützung eines 
Elternteils vertreten durch 
Herrn Weps. 

Kindertageseinrichtung  
„Elbräuber“ Arneburg

kita „StorchenneSt“ werben (elbe)

Kindertag im Storchennest

Auf der Jagd nach denn 
Stempeln mussten sich die 

Großen aus der Kita „Storchen-
nest“ in Werben (Elbe) gut in der 
Stadt auskenne. Es galt die Mo-
tive auf verschiedenen Postkar-
ten zu suchen, wie z. B. das Elb-
tor, die Salzkirche und noch eini-
ge mehr. Als Belohnung gab es 
die ersehnten Stempel.
Die Krippenkinder tobten sich 
währenddessen auf dem Sport-
platz aus.
Zum Ende trafen auch die Gro-
ßen Kinder dort ein, und ließen 

sich das Eis sowie die Bratwürs-
te schmecken. 

kita „StorchenneSt“ werben (elbe)

Wissenswertes über Bienen.

An einem Vormittag be-
suchte uns Frau Simone 
Blank aus Giesenslage. Im 

Gepäck hatte sie leckeren Honig 
für uns Kinder, bevor wir aber 
diesen kosten konnten erfuhren 

wir ganz viel über das Leben der 
Bienen und ihre Aufgaben. 
Vielen Dank für den Honig sa-
gen die Kinder der Kita „Stor-
chennest“ aus Werben (Elbe).

ImPressum hallo nachbarn
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Die nächste Ausgabe erscheint am 25. Juli 2023.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 13. Juli 2023.

Kindertageseinrichtung „Storchennest“ Werben (Elbe)
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kindertag

Ein tolles  
Spiel- und Sportfest

Am 1. Juni fand der Kinder-
tag in der Grundschule Arne-

burg unter dem Motto „Sport, 
Spaß und Spiel“ statt. Auf dem 
Fußballplatz in Arneburg konn-
ten sich die Schüler und Schüle-
rinnen im Dreikampf ausprobie-
ren. Neben sportlichen Wett-
kämpfen wie Ballweitwurf, 
Sprint sowie Schlusssprung aus 
dem Stand gab es einige Attrakti-
onen. Die Kinder konnten reiten, 
Fußball spielen und dabei das 
Fußballabzeichen ablegen sowie 
Zweifelderball spielen. Außer-
dem konnten sie sich auf einer 
Hüpfburg ordentlich austoben. 
Viele Eltern und Mitglieder des 
Fördervereins standen tatkräf-
tig zur Seite und halfen an den 
Stationen und/oder backten ei-
nen Kuchen. 
Nach einem obstreichen Früh-
stück und einem leckeren Eis 

konnten sich zum Mittag alle 
Kinder und Helfer mit Nudeln 
und Tomatensoße stärken. 
Die Grundschule Arneburg be-
dankt sich bei allen Helfern für 
die Unterstützung und für ein 
gelungenes Sport- und Spielfest.   

Grundschule Arneburg

grundSchule arneburg

Unser Schulfest 
bei Superwetter

Bei Superwetter fand am 
6. Juni nach drei Jahren Coro-

napause unser jährliches Schul-
fest statt. Kinder, Eltern und Leh-
rer waren hochmotiviert.
Vorher schwitzten die zahlrei-
chen Helfer beim Aufbauen der 
Sitzgarnituren, Pavillons, und 
Verkaufsstände. Es gab Schmink-
stationen und Glitzertatoos. In-
teressierte Gäste konnten sich 
Schulführungen durch die mo-
dernisierten Räume anschlie-
ßen und eine Fotodokumenta-
tion zu den Sanierungsarbeiten 
anschauen. 
Um 17 Uhr ging es dann los, fast 
alle Kinder waren mit ihren El-
tern, Geschwistern und Groß-
eltern gekommen, um einen ge-
mütlichen Nachmittag mit 
Spaß, Spiel und guter Unterhal-
tung zu verbringen. Auch unse-
re zukünftigen Einschüler ka-
men mit ihren Eltern und Groß-
eltern und schnupperten „Schul-
hofluft“. Nach einer kurzen Rede 

der Schulleiterin und des Ver-
bandsgemeindebürgermeisters 
führte ein Teil der Kinder ein 
kleines Programm auf. 
Unterstützt wurden wir von der 
Freiwilligen Feuerwehr Arne-
burg, vom Regionalbereichsbe-
amten der Polizei Mirko Beh-
rend und vom Jugendwaldheim 
Arendsee, die unser Fest mit 
zahlreichen Aktivitäten berei-
cherten. Das Highlight aber war 
eine tolle Seifenblasenshow, die 
Kinder und Erwachsene glei-
chermaßen begeisterte.
Zwischendurch wurde gespielt, 
geschminkt, gegessen, getrun-
ken und viel geplaudert. Die Zeit 
verging wie im Flug und alle ha-
ben sich gut unterhalten. 
Wir bedanken uns bei allen, die 
uns trotz der großen Hitze ge-
holfen haben und freuen uns 
schon auf das Schulfest im 
nächsten Jahr.

Das Team der  
Grundschule Arneburg
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rochauer lindenfeSt 2023

Rochauer feierten ihr Lindenfest
Spaß, Sport und Spiel stan-
den vom 9. bis 11. Juni beim 

Rochauer Dorffest im Mittel-
punkt. Der Sportverein hatte 
mit Unterstützung der „Werft“ 
aus Polkau und des Kulturver-
eins zu Rochau e. V. wieder eini-
ges auf die Beine gestellt. 
Am Samstag eröffneten die Feu-
er-Spaßwettkämpfe das bunte 
Treiben. Die Beach-Volleyballer 
trugen mit zehn Mannschaften 
ihr Turnier aus. Dabei konnten 
sich am Ende die Rochauer 
durchsetzen und belegten den 
1. Platz. Oldtimer zum Anfassen, 
Hüpfburgen, Verpflegungsstütz-
punkte oder Fahrten mit der 
Pferdekutsche, es war für jeden 
etwas dabei. René Schernikau 
und Ronny Hertel, beide Bewer-
ber für das Amt des neu zu wäh-
lenden VG-Bürgermeisters 
konnten sich davon überzeugen, 
dass die Rochauer trotz Hitze ihr 
Dorffest zu feiern wissen.
Der Sonntag startete mit einem 
musikalischen Frühschoppen 
und am Nachmittag präsentier-
ten sich bei hochsommerlichen 

Temperaturen die Funkengarde, 
das Männerballett und die Sweet 
Little Dancer der Rochauer Car-
nevals Gesellschaft. Während die 
einen genüsslich den von fleißi-
gen Rochauer Bäckerinnen gelie-
ferten Kuchen verspeisten, konn-
ten Thorsten Busse als Dorfmeis-
ter im Schießen und Marco 
Knackstedt im Kegeln ihre Poka-
le entgegennehmen. 
Und auf einen ganz besonderen 
Moment hatten vor allem die 
Kleinen gewartet. Bürgermeis-

ter Dirk Zeidler durfte seine 
Schulden einlösen. Er hatte ja 
gegen den Osterhasen am Os-
terkindertag eine Wette verlo-
ren und spendierte nun den 
Kindern einen Tag lang freie 
Fahrt auf dem Kettenkarussel, 
falls diese nicht gerade den kur-
zerhand zur Wasserrutsche um-
funktionierten Rodelberg bela-
gerten. Höhepunkt war wie im-
mer die große Tombola. 
Privatleute und Unternehmen 
spendeten über 100 attraktive 

Preise, vom Gutschein bis zum 
Rasenmäher. Robin Zeidler hat-
te das glücklichste Händchen 
und konnte den 1. Preis, einen 
Rasenmäher, mit nach Hause 
nehmen.
Und da ja nach dem Fest bereits 
wieder vor dem Fest ist, wurden 
schon kräftig neue Pläne ge-
schmiedet … für das Rochauer 
Lindenfest 2024!

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst

Osterhasenwette

Robin Zeidler  – Tombola

RCC Männerbalett

Marco Knackstedt – Kegeln
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ffw rochau

Einladung zum Spaß-Wettkampf

Anlässlich des Rochauer Lin-
denfestes 2023 lud die Orts-

wehr traditionell zu ihren Feuer-
wehr-Spaßwettkämpfen ein. 
Zehn Wehren sagten zu. Fünf 
 kamen. Die Waldbrandstufe V 
forderte ihren Tribut. Ihre gute 
Laune ließen sich die Wettkämp-
fer trotz der knalligen Hitze nicht 
verderben.  Mit den Stationen 
Leitergolf und Spezialfahrrad 
standen neben dem Schlauchke-
geln, Stiefelweitwurf und Kübel-
spritzen-Zielschießen zwei neue 
Disziplinen auf dem Programm. 
Doch zuerst prüfte die Kinder- 
und Jugendwehr ihre Kondition 
und Geschicklichkeit. Die Kinder 
starteten in Dreierteams und es 
siegte die geballte Mädchen-
power. Renè Schernikau, aktuel-
ler und vielleicht auch neuer 
VG-Bürgermeister beobachtete 
interessiert den Feuerwehrnach-
wuchs und belohnte ihn mit ei-
ner Runde Eis. 
Danach waren die Großen dran. 
Hart kämpften sie um jede Se-
kunde, aber der gewaltige Stie-
felweitwurf eines Rochauer Ka-
meraden von 30,5 Metern deu-

tete schon eine Vorentscheidung 
an. Die letzte Disziplin, arbeiten 
mit Schere und Spreizer, forder-
te noch einmal Kraft und Ge-
schicklichkeit, um die gefüllten 
Plastikbecher mit diesen Gerä-
ten zu greifen und ohne Scha-
den anzurichten über eine fest-
gelegte Distanz zu transportie-
ren. Auf jeden Fall war es für die 
Gastwehren eine gute Gelegen-
heit, sich mit diesen Geräten 
vertraut zu machen. Doch den 
Rochauern war der Sieg nicht 
mehr zu nehmen. Auf den Plät-
zen folgte Schorstedt und Bors-
tel. Aber auch Polkau und Gräve-
nitz gingen nicht leer aus und 

nahmen mit einem „Hallo“ ihre 
Trostpreise entgegen. Dieses 
„Hallo“ steigerte sich noch, als 
der Vorsitzende des Sportver-
eins Rochau, Andy Besecke, ein 
Fass Freibier für die Kameradin-
nen und Kameraden ankündig-
te. Im Anschluss und vollkom-
men überraschend tauften die 
Rochauer dann noch ihren Pres-
sesprecher und vier weitere Ka-
meradinnen und Kameraden im 
Löschwasserbecken. 
In gemütlicher Runde ließen 
dann die Feuerwehrfrauen und 
-männer den Tag ausklingen und 
nutzen unter anderem die Gele-
genheit, sich mit dem Wehrleiter 

Arneburg und Bewerber um das 
Amt des VG-Bürgermeisters Ron-
ny Hertel in lockerer Runde aus-
zutauschen. Hier ging es mal 
nicht um Kommunalpolitik, son-
dern den kameradschaftlichen 
Zusammenhalt der Wehren, 
auch über Verbandsgemeinde- 
Grenzen hinaus.
Der Dank der FFW Rochau geht 
an alle Unterstützer, Helfer und 
Gäste. Es war auch unter den be-
sonderen Umständen wieder ei-
ne rundherum gelungene Ver-
anstaltung.   

Hannes Rühlmann
Pressesprecher FFW Rochau
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die rochauer Sind eine Starke gemeinSchaft

Karnevalisten  
auf Sommertour

Nicht nur während der 5. Jah-
reszeit bilden die Rochauer 

Karnevalisten eine starke Ge-
meinschaft. Damit auch im Som-
mer mal alle zusammenkommen 
ging es 3. Juni mit dem Bus nach 
Havelberg. Zu erkennen am blau-
en Vereinsshirt und zu hören mit 
dem Schlachtruf ,,Rochau es 
lacht“ – So machten die Mitglie-
der und Aktiven der Rochauer 
Carnevals Gemeinschaft auf sich 
aufmerksam.
Viel Spaß gab es bei einer Damp-
ferfahrt durch die schöne Natur 
entlang der Havel. Anschlie-
ßend eine Stadtbesichtigung 
durch Havelberg. Die schöne 
Stadt lohnt es zu besichtigen 
und vom Domplatz hat man ei-
nen herrlichen Ausblick über 
die Altmark. Den Dom konnten 
wir leider nicht besichtigen. 
Nach dem Stadtrundgang stärk-
ten wir uns mit Kaffee und Ku-
chen. Am Abend in Rochau wur-
de dann die Runde noch etwas 
größer, der Grill wurde ange-
heizt, Getränke standen bereit 
und bei herrlich sommerlichen 
Temperaturen saßen die Karne-
valisten bis in die späten Abend-
stunden zusammen.
Eine Woche später wirkte die 
RCG beim Lindenfest mit und 
übernahm wie in jedem Jahr die 
Gestaltung des Sonntagnach-
mittags. Die Kindertanzgrup-
pen, eine Gruppe der Kita Floh-
kiste gaben ihr Bestes, bevor 
dann auch die Funken und das 
Männerballett bei heißen som-
merlichen Temperaturen zum 
Schwitzen kamen. Mehrere Zu-
gaben wurden vom zahlreich er-
schienenen Publikum gefordert. 

Somit sorgten die kleinen und 
großen Karnevalisten auch au-
ßerhalb der Karnevalszeit für 
tolle Stimmung.
Am 26. August ist ein Sommer-
fest für alle Mitwirkenden und 
Interessierten des Kinderkarne-
vals geplant. Viele Überraschun-
gen wird es geben und die RCG 
möchte somit auch den Nach-
wuchs weiterhin stärken. 
Sowohl bei den Kleinen und Gro-
ßen laufen bereits die Vorberei-
tungen und Proben für die kom-
mende, die 59. Session, die in die-
sem Jahr auf den Tag genau am 
11.11. beginnt. Schon jetzt freuen 
wir uns auf alle Besucher.
Vorab gibt es am 7. Oktober den 
großen Oktobergaudi in Rochau. 
Oktoberfestbier und bayrische 
Spezialitäten werden wieder 
von den Mitgliedern der RCG in 
Dirndl und Lederhose serviert. 
Für eine tolle Stimmung werden 
die Osterburger Blasmusikanten 
sorgen. Der Kartenverkauf be-
ginnt am 01.07.2023 wie ge-
wohnt bei Thomas Scheinert. 
Sie erreichen ihn telefonisch 
oder per WhatsApp unter 0174 - 
7018784.  
Die RCG freut sich auf ihre Gäs-
te, wenn es dann wieder heißt 
,,Rochau – es lacht"

Frank Bräuer
Präsident der RCG

förderVereinS der freiwilligen feuerwehr bertkow

Schlemmen für den  
guten Zweck in Bertkow

Am 29. April feierte der För-
derverein der Freiwilligen 

Feuerwehr Bertkow das zweite 
Jahr in Folge ein Frühlingsfest, 
bei dem die Einnahmen aus 
dem Kuchenverkauf gemein-
nützig gespendet wurden. In 
diesem Jahr konnten sich die 
zahlreichen Gäste aus Bertkow 
und den umliegenden Gemein-
den über 30 Kuchen, Torten und 
Muffins auf dem Buffet freuen. 
Diese wurden nicht nur vor Ort 
verzehrt, sondern auch für das 
verlängerte Wochenende zum 
1.  Mai mit nach Hause genom-
men. Der Erlös aus dem Kuchen-
verkauf kam der Kirche Bertkow 
und dem ambulanten Hospiz-
dienst Stendal zugute. Beide 
Spendenempfänger konnten 
mit jeweils 300  € unterstützt 
werden.

Ein weiterer Höhepunkt an die-
sem Tag war vor allem auch der 
lebhafte Familiengottesdienst 
auf dem Festplatz. Dieser wurde 
von Jana Meyer und Kristin Mei-
er mit Kindern aus Bertkow und 
anderen Gemeinden gestaltet.
Und während die Kinder an-
schließend auf der Hüpfburg, 
beim Ponyreiten und dem Fa-
ckelumzug sowie beim Kinder-
schminken auf ihre Kosten ka-
men, blieb den Erwachsenen 
Zeit zum Klönen. 
Auf diesem Weg möchte sich 
der Vorstand des Fördervereins 
nochmals ganz herzlich bei al-
len bedanken, die den gelunge-
nen Tag mitgestaltet haben. 
Vielen Dank und beste Grüße 
aus Bertkow 
Der Vorstand des Fördervereins der 

Freiwilligen Feuerwehr Bertkow 
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turniererwochenende Vom 14 biS 16. Juli

Vielseitigkeitstage  
in Hohenberg-Krusemark

Zu einer liebgewonnenen 
Tradition sind die Vielseitig-

keitstage des Pferdesportver-
eins „1881“ Hohenberg-Kruse-
mark e.  V. geworden. So planen 
und organisieren die Mitglieder 
des Vereins auch in diesem Jahr 
zwei Veranstaltungen für Reite-
rinnen und Reiter, die sich dafür 
aus dem eigenen Land sowie 
ausden umliegenden Bundes-
ländern in die Starterlisten ein-
getragen haben. Erstmalig fin-
det das Turnierwochenende sei-
nen Einstieg am Freitag, 14. Juli 
2023, mit Prüfungen auf dem 
Geländeplatz am Hohenberger 
Wald zwischen Klein Ellingen 
und Schwarzholz mit Gelände-
prüfungen, bei denen die Nach-
wuchspferde im Mittelpunkt 
stehen werden. Zeitgleich kön-
nen sie sich ein Qualifikations-
ergebnis zum Bundeschampio-
nat, welches die deutsche Meis-
terschaft für junge Pferde ist, 
ergattern. Ab der Mittagszeit 
können Zuschauer die talentier-
ten Pferde und ihre Reiter auf 
dem „Jägerhof“ bestaunen.
Am Samstag und Sonntag fin-
den die aus den vergangenen 
Jahren bekannten Prüfungen 
statt. Am Samstag, 15. Juli 2023, 
werden die Teilnehmer in der 
Dressur den Einstieg in die Viel-
seitigkeit finden. Daraufgefolgt 
starten sie am Nachmittag in 
das Gelände, welches auch in 
diesem Jahr von Mike Bardehle 
und Torsten Huth aufgebaut 
wurde. Da die Nachwuchsförde-
rung den Mitgliedern des Ver-
eins besonders am Herzen liegt, 
werden die Kinder wieder ihre 
Startmöglichkeit zum schnup-

pern erster Turnierluft auch an 
diesem Tag erhalten. In einem 
Führzügelwettbewerb „Cross 
Country“ überwinden sie mit ih-
rem Partner Pferd kleine Baum-
stämme, einen eigens dafür auf-
geschütteten Wall und sie 
durchqueren das große Wasser. 
Daran anschließen werden die 
Geländeritte der Klasse E, A** 
und L*. Dafür wurden in den 
Wintermonaten einige Hinder-
nisse ausgebessert und zahlrei-
che neue gebaut.
Für die Prüfungen am Sonntag 
richtet der Verein den Reitplatz 
im Dorf her. Nach der Verfas-
sungsprüfung, bei der die Pferde 
von den Reitern einer Jury, be-
stehend aus Richtern und einem 
Tierarzt, vorgeführt wurden, 
werden sie in das abschließende 
Springen einreiten, wo es gilt, 
dass alle Stangen liegen bleiben, 
da hier die Hindernisse, anders 
als im Gelände, abwerfbar sind. 
Am Ende der Prüfungen werden 
die neuen Landesmeister der 
Ponys und Jungen Reiter geehrt.
An allen Tagen freut sich der 
Verein über viele Zuschauer. Zu-
sätzlich zu kalten und warmen 
Speisen wird es auch ein Ku-
chenbuffet sowie einen Geträn-
kewagen geben. Am Sonntag 
wird ebenfalls die „Kinderecke“ 
geöffnet. Neben einer Hüpfburg 
wird es spannende Spiele der 
Freiwilligen Feuerwehr Hohen-
berg-Krusemark geben.
Für die Unterstützung aller Spon-
soren, Helfer und Unterstützer 
des Turniers bedankt sich der 
Vorstand des Vereins herzlich!

Pferdesportverein „1881“ 
HohenbergKrusemark e. V.

Dirk Tannhäuser mit Nonkonformist vom PSTV Rudolphital
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hauSmeSSe der firma amS kranbau gmbh

Einladung zur Weltpremiere des AK810 – 
dem ersten Flattop Turmdrehkran

Die Firma AMS Kranbau 
GmbH freut sich, Vertreter 

der Medien und der Politik zur 
Eröffnung ihrer Hausmesse ein-
zuladen. Die Veranstaltung bie-
tet die einzigartige Gelegenheit 
bei der Weltpremiere des 
AK810, dem ersten Flattop 
Turmdrehkran mit einer beein-
druckenden, noch nie gefertig-
ten, Auslegerlänge von 100 Me-
tern, dabei zu sein. Trotz seiner 
beeindruckenden Länge von 
100 Metern kann dieser Kran 
an seiner Spitze immer noch 
bemerkenswerte 3,5 Tonnen 
heben.

In einer Zeit, in der die Superla-
tiven „höher, weiter, stärker“ 
auf dem Markt immer häufiger 
zu hören sind, werden Krane 
mit erhöhter Reichweite und 
Traglast wahre Gamechanger. 
Krane wie der AK810 ermögli-
chen es, die Anzahl von Baukra-
nen auf einem Baufeld zu redu-
zieren und somit die Kosten für 
unsere Kunden zu senken. Zu-
nehmend wird auf Baustellen 
monolithisch gebaut, was die 
steigende Anzahl von Großkra-
nen auf dem Markt nach sich 
zieht. Darüber hinaus präsen-
tiert die AMS Kranbau GmbH 
weitere Exponate, darunter die 
Turmdrehkrane AK550-K und 
AK190, sowie ihre moderne 
COMFORT-Kabine, diverse 
Turmsysteme und weitere 
Komponenten. Diese Ausstel-
lungsstücke repräsentieren die 
Vielfalt und Innovationen, für 
die AMS Kranbau GmbH be-
kannt ist.

Die Hausmesse der AMS Kran-
bau GmbH findet vom 19. Juni 
2023 bis zum 1. Juli 2023 statt.

Während dieser Zeit werden 
auch Fachvorträge aus der 
Branche gehalten, bei denen re-
nommierte Experten über aktu-
elle Entwicklungen und Trends 
im Kranbau berichten. Diese 
Gelegenheit ermöglicht es allen 
Interessierten, ihr Wissen zu er-
weitern und wertvolle Einbli-

cke in die Welt des Kranbaus zu 
erhalten. Zudem bieten diese 
Tage eine wertvolle Gelegen-
heit, von Technikern, Entwick-
lern und Partnern der Branche 
zu lernen und sich über die 
neuesten Innovationen und 
Best Practices auszutauschen.

Am 1. Juli findet das „Public 
Opening“ statt und die Messe 
steht dann allen Interessierten 
offen. Von 9:00 bis 14:00 Uhr 
haben Besucher die Möglich-
keit, einen Einblick in die Ferti-
gung zu erhalten, selbst in der 
Kranführerkabine Platz zu neh-
men und die faszinierende 
Technik zu erleben.

„Unsere Hausmesse bietet 
nicht nur die Möglichkeit, unse-
ren AK810 zu erleben, sondern 
ist auch ein umfassendes Erleb-
nis für alle Besucher“, sagt 
Christoph Balle, Geschäftsfüh-
rer der AMS Kranbau GmbH. 
„Der AK810 ist ein Meilenstein 
in unserer Branche und wird 
die Effizienz und Rentabilität 
von Bauprojekten deutlich ver-
bessern. Wir freuen uns darauf, 
Politiker und Medienvertreter 
bei der Eröffnung der Hausmes-
se begrüßen zu dürfen, um ih-
nen einen Vorgeschmack auf 
die Zukunft des Kranbaus zu 
geben.“

Die AMS Kranbau GmbH ist ein 
Traditionsunternehmen im Be-
reich des Kranbaus und etab-
liert sich zunehmend mit ihrer 
eigenen Serie von Flat-Top-Kra-
nen am deutschen und europä-
ischen Markt. Die Eröffnung der 
Hausmesse verspricht eine ins-
pirierende und informative 
Veranstaltung zu werden, die 
einen tiefen Einblick in neuste 
Trends bietet, die die Zukunft 
des Kranbaus prägt.

Über die aMS Kranbau GmbH

Seit mehr als 25 Jahren werden in der Manufaktur in Arneburg Turm-
drehkrane hergestellt. Weit über 1000 Katz- und Wippkrane haben bis 
zum heutigen Tage die Produktionshallen verlassen und wurden welt-
weit exportiert.

2003 übernahm die familiengeführte AMS Gruppe den Standort und die 
im Kranbau erfahrenen Mitarbeiter der ehemaligen Potain und BKT Kr-
anfertigung am angrenzenden Grundstück. Damit wurde ebenfalls der 
Grundstein für die Entwicklung eigener Krane gelegt. Seit 2015 bietet 
die AMS Kranbau GmbH eine eigene Serie von 17 Flat-Top-Kranen an, 
welche mit Auslegerlängen von 35 bis 100 m und maximalen Traglasten 
von 6 t bis 40 t flexibel gestaltbar sind.

Jeder AMS-Turmdrehkran (AK) wird in Deutschland entworfen und produ-
ziert. Die Konstruktion der Krane erfolgt haus intern. Darüber hinaus ver-
setzt die flexible Produktion und das modulare Design der Krane die AMS 
Kranbau GmbH in die Lage, den Kran an jeden Kunden und jede Baustelle 
anzupassen.
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am 1. und 2. Juli iSt eS wieder So weit

Biedermeiersommer in Werben (Elbe)
Die Stadt Werben und der 
Arbeitskreis Werbener Alt-

stadt laden zum Biedermeier-
markt ein.
Am Platz vor der mächtigen 
St.  Johanniskirche werden wie-
der verschiedene Handwerker 
traditionelle Produkte anbieten. 
Ob Töpfer, Kupferschmied, 
Tischler, Korbmacher oder Blau-

drucker – in Werben kann man 
schöne Dinge finden. 
Für das leibliche Wohl ist natür-
lich auch gesorgt. Kaffee und Ku-
chen und herzhafte Speisen ste-
hen zur Auswahl. Das Kaffee 
Lämpel ist geöffnet. Ein buntes 
Kulturprogramm rundet den 
ganzen Markt ab. Chorgesang, 
Theateraufführung, Storchen-

führung und vieles mehr. Die 
Drehorgel und das Akkordeon 
werden erklingen. 
Ein Bummel durch die Straßen 
von Werben lohnt sich, schon 
wegen der schönen Häuser. 
Aber auch in manchem Hof 
kann man leckere Sachen finden 
und man kann sich ein Glas Jo-
hannisgold im Kommandeur-

haus schmecken lassen.
Tauchen Sie ein in die Zeit des 
Biedermeier und kommen sie 
nach Werben.
Die Eröffnung ist am 2. Juli um 
11 Uhr auf dem Kirchplatz.
Der Markt ist am Samstag von 
12 bis 19  Uhr und am Sonntag 
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Park-
plätze sind ausgewiesen.
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reiSebericht deS landwirtS hermann riechert auS der „altmärkiSchen zeitung“

Im brasilianischen Waldland
Im Jahr 2009 gedachte das 
Dorf Behrendorf in einer 

großen Feier des 800. Jubiläums 
seiner urkundlichen Ersterwäh-
nung. Ich hatte damals die gro-
ße Ehre im dortigen Dorfge-
meinschaftshaus eine Ausstel-
lung mit Fotos und Dokumenten 
zu präsentieren sowie am Folge-
tag den vorbeiziehenden Fest-
umzug zu moderieren. Einige 
Jahre später stieß ich, beim 
Durchblättern des Jahrgangs-
bandes 1923 der „Altmärkischen 
Zeitung“, auf einen im Monat 
Oktober veröffentlichten Brief 
des Landwirts Hermann Rie-
chert aus Behrendorf. Der als 
Pächter eines Hofes zwischen 
1919 und 1923 im Ort lebende 
Landwirt, wechselte bereits 
1924 in die benachbarte Stadt 
Werben. Bei jenem vor 100 Jah-
ren in der Presse veröffentlich-
ten Brief, handelt es sich um den 
Bericht einer dreiwöchigen Ur-
laubsexkursion im brasiliani-
schen Waldland seines nach 
Südamerika ausgewanderten 
Bruders Rudolf. Unter Berichti-
gung einiger im damaligen Zei-
tungsabdruck bei den Fremdna-
men eingeschlichener Fehler 
und mit Anpassung an die heu-
tige Orthografie soll den Lesern 
dieses Blattes dieser interessan-
te Reisebericht noch einmal vor-
gestellt werden.

 Christian Falk

Hängematten sind im Innern 
von Brasilien ein Artikel, den je-
der Reisende auf dem Pferde mit 
sich zu führen pflegt, um, wie 
das häufig vorkommt, im Freien 
übernachten zu können. Das 
Holzschlagen geschieht im Ak-
kord. Alles, was die Leute brau-
chen, Lebensmittel, Kleidung 
usw. wird von der Fazenda gelie-
fert und natürlich vom Lohn ge-
kürzt. Es ist eine Kunst, die ge-
lernt sein will, unter solchen 
Verhältnissen eine derartig ge-

mischte Gesellschaft bei Zufrie-
denheit und zusammen zu hal-
ten. Es waren wundervolle Tage, 
die ich auf der Fazenda ver-
brachte. Tagsüber sehr heiß, 
aber eine trockene Hitze, denn 
die Gegend liegt 500 Meter über 
dem Meeresspiegel, die Nächte 
dagegen sehr kühl. Jeden zwei-
ten Tag wird ein Ochse ge-
schlachtet, und dazu hat man 
schwarze Bohnen und Reis, als 
Nachtisch Apfelsinen. Bei der 
ständigen Bewegung im Freien 
hat man Appetit wie ein Scheu-
nendrescher, sodass alles vor-
züglich mundet. Gleich am ers-
ten Nachmittag ritt ich mit 
Herrn Altenburg, so hieß der 
Verwalter, zu den Holzschlä-
gern. Es wurde schon dunkel, als 
wir die ersten Ranchos erreich-
ten, wo die Leute am offenen 
Feuer ihre Abendmahlzeit berei-
teten. Klagen und Wünsche 
wurden angehört und unter 
witzigen Bemerkungen die end-
losen Bestellungen notiert, die 
der Lagerhalter am nächsten Ta-
ge auszuführen hatte. Nachdem 
noch zwei andere Ranchos auf-
gesucht waren, ritten wir bei 
Mondschein zurück. Trotzdem 
mein Begleiter das Gelände ge-
nau kannte, gerieten wir doch 
einmal auf eine sumpfige Stelle, 
aus der uns die Pferde nur mit 
großer Anstrengung wieder he-
rausbrachten. Am nächsten 
Morgen ritt ich mit zwei brasili-
anischen Vaqueiros (Viehhüter) 
aus, um mir das Vieh anzuse-
hen. Nach einem Ritt von 1 ½ 
Stunden trafen wir auf die erste 
Herde von zweihundert Stück. 
Die beiden Vaqueiros sausten 
im Galopp um die Herde herum 
und hatten bald ein Rind ent-
deckt, das an einer Wurmkrank-
heit litt. Im Augenblick war es 
mit dem Lasso eingefangen und 
zu Boden gerissen. Als Medizin 
bekam es Salz zu schlucken, das 
hier bei jeder Gelegenheit verab-
reicht wird. Natürlich ist das 
halbwilde Vieh (die Kühe wer-
den nicht gemolken) mit solcher 
Behandlung meistens nicht ein-
verstanden. Aber es wird so ge-
schickt in die Lassos verstrickt, 
dass es sich beim besten Willen 

nicht rühren kann. Nach der Be-
handlung werden die Lassos et-
was gelockert, und der Reiter 
springt aufs Pferd. Will das Vieh 
angreifen, so werden die Lassos 
sofort angezogen, im andern 
Falle werden sie durch eine 
Schlaufe vom Pferde aus gelöst 
und im Weiterreiten wieder auf-
gewickelt. Ein anderes krankes 
Stück trafen wir ganz allein im 
dichten Cerrado an, und es war 
sehr interessant zu sehen, mit 
welcher Kühnheit meine Beglei-
ter das Rind durch Dick und 
Dünn verfolgten und von den 
galoppierenden Pferden aus mit 
dem ersten Lassowurf einfin-
gen. Auf dem Heimweg lief uns 
ein Stier über den Weg, der nicht 
ganz munter zu sein schien. Die-
ser schwere Bursche geriet bei 
der Verfolgung mit den Vorder-
füßen derartig in ein Sumpfloch, 
dass er von zwei Pferden am 
Lasso wieder herausgezogen 
werden musste. Die während 
des ganzen Vormittags von uns 
durchstreifte Gegend war in der 
Hauptsache übersichtliches 
Weideland, sogenannte „cam-
pos“, mit wenig Bäumen und 
Büschen darauf. Auf manchen 
Strecken stand das Gras 1 ½ bis 2 
Meter hoch. Jagdbares Wild be-
kommt man in solchem Gelän-
de kaum zu Gesicht, weil es sich 
leicht drücken kann. Es gibt je-
doch recht viel zu jagen. In den 
Campos und Cerrados leben 
Feld- und Waldhühner verschie-
dener Größe und Art, auch Emus 
(eine südamerikanische Strau-
ßenart) sind häufig anzutreffen. 
Diese werden meist zu Pferde 
verfolgt, bis sie ermattet und 
werden dann mit dem Revolver 
erlegt. Da aber weder das Fleisch, 
noch die Federn etwas taugen, 
lässt man diesen Vogel gewöhn-
lich ungeschoren. An den Ufern 
des Flusses, der über die Fazenda 
führt, hausen Sucuris (Ana-
kondas), Riesenschlangen von 
acht bis zehn Meter Länge, au-
ßerdem zwei Arten von Wild-
schweinen, die sich Höhlen bau-
en. Auch Großraubtiere gibt es. 
Einige Tage vor meiner Ankunft 
wurde eine Kuh dicht bei den 
Wohngebäuden von einem Pu-

ma geschlagen. Diese Sorte Räu-
ber, ebenso wie die Leoparden 
werden gejagt, indem man be-
sonders abgerichtete Hunde auf 
die Fährte jetzt und dann zu 
Pferde der Hundemeute nach-
galoppiert bis die Bestie gestellt 
ist, was oft Stunden weit geht. 
Ein nicht seltenes Wild auf der 
Fazenda ist der Tapir, halb Rie-
senschwein, halb Dickhäuter. 
Der Tapir hält sich tagsüber im 
dichten Wald versteckt und geht 
abends an den Fluss, wo er sich 
bis zum Morgengrauen aufhält. 
Da er die Gewohnheit hat, eine 
Zeit lang stets den gleichen Weg 
zu nehmen, ist seine Fährte aus-
getreten und leicht zu entde-
cken. Ich bat mir von Herrn Al-
tenburg für den nächsten Vor-
mittag die beiden Vaqueiros aus, 
um so einen Dickhäuter zu ja-
gen. Als vierter Mann beteiligte 
sich noch ein junger Deutscher, 
der sich zur Erholung auf der Fa-
zenda aufhielt. Wir ritten also in 
aller Frühe von den Wohnge-
bäuden ab und erreichten nach 
einer guten Stunde die ersten 
Fährten.
 Heute hatten wir ein halbes 
Dutzend bei uns von allen Sor-
ten, große und kleine; sie taug-
ten leider allesamt nichts. Die 
ganze Meute lief nun der Spur 
nach und sollte, wie es gedacht 
war, den Tapir aus dem Walde 
holen und zum Wasser treiben. 
Auf dem Wege dahin mussten 
wir ihn dann erwischen, um ihn 
in die ewigen Jagdgründe zu be-
fördern. Zunächst hieß es für 
uns warten und lauschen. So-
bald die Hunde wütend bellen, 
kann man schließen, dass der 
Dickhäuter getrieben wird. 
Dann werden die Pferde nach 
der betreffenden Stelle in Ga-
lopp gesetzt, um das Wild auf 
dem Wege zum Wasser zu errei-
chen. Leider enttäuschten uns 
die Hunde an diesem Morgen 
völlig. Erst trieben sie das Wild 
weiter ins Dickicht hinein und 
dann kamen sie kläffend ohne 
Beute auf verschiedenen Spuren 
zurück und hetzten uns gehörig 
hin und her. So ein Hin und Her 
im dichten Cerrado ist nicht un-
gefährlich, es hat sich mancher 

 Fortsetzung aus  
„Hallo Nachbarn“,  
ausgabe 5
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schon dabei die Rippen gebro-
chen. Schließlich wurde uns die 
Sache zu dumm, und die Va-
queiros beschlossen, mit den 
Pferden durch den Fluss zu ge-
hen, um auf der anderen Seite, 
wo ein Walddickicht war, einen 
Tapir aufzutreiben. Ich wartete 
mit dem anderen Deutschen am 
diesseitigen Ufer auf die ersehn-
te Beute. Nach geraumer Zeit 
hörten wir auch ein wütendes 
Gekläff und bald darauf 2 Schüs-
se fallen. Sie hatten es sich nicht 
verkneifen können, auf den Ta-
pir zu schießen, im Augenblick 
als er zum Fluss hinab flüchtete. 
So endete dieser ruhmreiche 
Tag. Da ich wusste, dass meine 
beiden Helden noch dringende 
Arbeiten zu verrichten hatten, 
musste ich die Jagd aufgeben 
und der Heimweg ohne Beute 
antreten. Nachmittags kam ein 
Trupp Pferde über die Fazenda, 
woraus 8 Stück ausgewählt und 
gekauft wurden. Herr Altenburg 
wollte gleich mal sehen, wie 
sich die Pferde beim Reiten 
machten und lud mich freund-
lich ein, auch meine Knochen zu 
riskieren. Ich mochte mir keine 
Blöße geben und bestieg so ein 
an den Sattel noch wenig ge-
wöhntes Tier. Da ich den Rum-
mel schon kannte, ging ich mit 
aller Fixigkeit zu Werke, und das 
war mein Glück. Denn der Gaul 
stieg sofort kerzengerade in die 
Höhe, hatte aber kein Glück 

mich abzusetzen, weil ich schon 
fest im Sattel saß. Wir ritten nun 
zwei Stunden lang kreuz und 
quer über die Fazenda, worauf 
sich die Pferde völlig beruhigt 
hatten. Am Abend dieses Tages 
nahm ich Abschied von meinen 
Freunden und fuhr nach Campo 
Grande zurück, wo mir bis zum 
Eintreffen des Schnellzuges 
noch drei Tage Zeit verblieben. 
Ich habe während meines Auf-
enthalts auf der Fazenda die 
Überzeugung gewonnen, dass 
ein Landkauf in Matto Grosso ei-
ne sehr aussichtsreiche Kapital-
sanlage ist. Wenn heute das 
Land noch verhältnismäßig bil-
lig ist, so liegt das nur daran, 
dass es wegen Mangel an Ar-
beitskräften und wegen Mangel 
an Konsumenten nicht anders 
als zur Viehzucht verwendet 
werden kann. Diese Zustände 
bessern sich aber von Jahr zu 
Jahr, da die Bevölkerung in 
schneller Zunahme begriffen ist. 
In der Nähe von Ortschaften, d. 
h. etwa zwei Reisestunden ent-
fernt, kann man heute noch ein 
Legua Land – 3600 Hektar – für 
1000 bis 1500 Pfund Sterling 
kaufen, das sind 20 – 30 000 
Goldmark. Vor acht Jahren be-
kam man es für die Hälfte und 
in weiteren fünf Jahren wird es 
wahrscheinlich schon das Dop-
pelte werten. – Campo Grande, 
das ich bereits erwähnte, liegt 
etwa im Zentrum der Bahnlinie, 

die den Süden Matto Grossos 
durchschneidet. Es ist ein Städt-
chen, das sich in den letzten Jah-
ren außerordentlich entwickelt 
hat und dem noch ein weiterer 
Aufschwung bevorsteht. Da es 
in 540 Meter Höhe eine gesunde 
Lage hat, so ist es von der Bun-
desregierung zum Sammelplatz 
einer Truppenmacht auserse-
hen, die zum Schutz der argenti-
nischen und paraguayischen 
Grenze bestimmt sein soll. Die 
Kasernen, die hier der Vollen-
dung entgegensehen, sollen 
3000 Mann aufnehmen, können 
aber in Wirklichkeit auch 5000 
Mann beherbergen. Auf die Ka-
sernenbauten hier und in Aqui-
dauana hat jetzt Argentinien 
mit einem gewaltigen Heeres- 
und Flottenprogramm geant-
wortet. Es lebe der ewige Friede! 
Für die Einwohner von Campo 
Grande ist der Zuwachs von 
3000 Mann Militär natürlich ei-
ne angenehme Sache. Das Gold 
scheint auf der Straße zu liegen. 
In diesem kleinen Nest von 8000 
Einwohnern sieht man wenigs-
tens 80 Neubauten. Die Straßen 
sind zwar nicht gepflastert, ha-
ben aber eine auf die Zukunft 
berechnete pompöse Breite; die 
Hauptstraße ist z. B. 60 Meter 
breit. Es leben hier viele Japaner 
als Kleinbauern (Reis, Gemüse 
und Früchte) und sehr viele Sy-
rier als Kaufleute. Wo man diese 
Sorte findet, ist gewöhnlich Ho-

nig. Jedes fünfte Haus ist eine 
Kneipe mit Spiel- und Billardsä-
len. Es soll nicht selten sein, dass 
ein Fazendeiro in einer Nacht 
100 Ochsen verspielt, die er hier 
verkaufen wollte, um Einkäufe 
zu machen. Außer einem Sal-
ladeiro hat der Ort noch keine 
Industrie. Doch wird sich solche 
hier bald entwickeln, da ein gro-
ßes Elektrizitätswerk eben fertig 
geworden ist und für Industrie-
zwecke Strom zu billigen Prei-
sen abgibt. Was die Sicherheit 
des Lebens anbetrifft, so kann 
man sagen, dass derjenige, der 
sich weder in politische noch in 
Liebeshändel einlässt, seines Le-
bens völlig sicher ist. Politische 
Morde sind in diesen Breiten al-
lerdings an der Tagesordnung, 
und die Mörder gehen fast im-
mer straflos aus, wenn sie der 
gerade am Ruder befindlichen 
Partei angehören. Ich sah einen 
solchen Politiker friedlich im Ca-
fé sitzen, der wenige Wochen 
vorher vier Parteigegner mit 
dem Revolver erledigt hatte. Am 
Montagabend bestieg ich den 
Schnellzug und fuhr ohne wei-
tere Unterbrechung in Tag- und 
Nachtfahrt nach Rio zurück, wo 
ich am Donnerstag früh eintraf. 
Die drei Wochen Urlaub waren 
zu Ende, und die Reise hat mich 
nicht gereut.

Mit den besten Grüßen bleibe 
ich, Dein Bruder Rudolf Riechert.

redaktionsschluss zu „Hallo Nachbarn“
die nächste ausgabe erscheint am 25. Juli 2023. 

unterlagen bis 13. Juli 2023 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
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eS geht um Sicherheit im öffentlichen VerkehrSraum

Ziegenhagen kämpft für seinen Blitzer
Wer auf der B 189 Richtung 
Norden oder Süden fährt, 

nimmt Ziegenhagen, ein Ortsteil 
der Gemeinde Rochau, kaum 
wahr. Geschätzte 300 Meter lie-
gen zwischen Ortseingangs- und 
Ortsausgangschild. Und genau 
mit dieser Wahrnehmung haben 
die 35 Einwohner ein Problem. 
Das Dorf liegt in seiner Ausrich-
tung quer zur Bundesstraße und 
wer von der einen Seite zur ande-
ren möchte, muss die vielbefah-
rene Verkehrsader queren. 
„Ja, eine Ampel gibt es wohl,“ sa-
gen die Ziegenhagener, „sogar 
mit Induktionsschleifen in der 
Fahrbahn, aber das hält manchen 
Autofahrer nicht davon ab, schon 
mal bei Rot oder mit überhöhter 
Geschwindigkeit durchzubrau-
sen“. Die Gemeinde hatte im 
März fünf Tage lang mit einem 
extra beschafften Verkehrszähler 
selbst gemessen. Etwa 8000 Fahr-
zeuge sind es an einem normalen 
Tag und die  Ferien stehen vor der 
Tür. Da werden es mit Sicherheit 
noch mehr, meint Bürgermeister 
Dirk Zeidler. 
Er und ein Vertreter des Ge-
meinderates haben sich an die-
sem kühlen Freitagmorgen mit 
einigen Bürgern getroffen, um 
wieder einmal die alten, und 

doch immer noch aktuellen Pro-
blem zu besprechen. Das es drin-
gend notwendig ist, ergaben 
weitere Ergebnisse dieser Ver-
kehrszählung. Täglich waren et-
wa 1300 Fahrzeuge in der Orts-
lage mit über 55 km/h zu schnell 
unterwegs, darunter die Spit-
zenreiter mit 165 bzw. 171 
km/h. Die Ziegenhagener bestä-
tigen aus eigenem Erleben auch 
immer wieder Rotlichtverstöße, 
selbst wenn Passanten, darun-
ter auch Kinder, an der Ampel 

stehen und für sie die Ampel be-
reits auf Grün geschaltet hat.
Seit zehn Jahren werden Lösun-
gen gesucht. Vor sieben Jahren 
wurde der erste Antrag für eine 
Geschwindigkeitsüberwachung 
gestellt. Alle bisherigen Anfra-
gen schmetterten die zuständi-
gen Stellen unter anderem mit 
dem Verweis auf die Kosten ab. 
Da kam dann aus der Runde 
auch schon einmal die Frage: 
„Was ist ein Menschenleben 
wert?“ Zwischen Osterburg und 

Dolle gibt es derzeit nur drei Ort-
schaften, die von der B 189 
durchschnitten werden. Zwei 
Ortschaften haben stationäre 
Blitzer bekommen, Erxleben 
und Buchholz jeweils zwei. Und 
Ziegenhagen? Die Einwohner 
sind jedenfalls fest entschlos-
sen, für ihre Sicherheit im öf-
fentlichen Verkehrsraum zu 
kämpfen.

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst
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Wohnungen zu VermIeten

GEMEiNDE iDEN
iden, Neue Straße
•	 1-Raum-Whg.: 29,73 m², 

Grundmiete: 4,20 €/m², Fern-
wärme

•	 2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

iden, Schmiedeweg 3
•	 2-Raum-Whg.: 44,80 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

iden, an der Feldbreite 8 – 11
•	 2-Raum-Whg.: 39,05 m², 

Grundmiete: 3,50 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

iden oT rohrbeck, 
Walslebener Str. 7
•	 3-Raum-Whg.: 55,80 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m² mit 
Einbauküche, Erdgasheizung

 
GEMEiNDE  
HoHENbErG-KrUSEMarK
Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 33
•	 1-Raum-Whg.: 30,45 m², 

Grundmiete: 4,35 €/m², Erd-
gasheizung

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 46
•	 Gewerberäume mit Einbau-

küche ca. 150 m², Miete nach 
Vereinbarung, Erdgasheizung

Hindenburg, 
Werbener Straße 7
•	 3-Raum-Whg.: 78,82 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Erd-
gasheizung

osterholz, am Deich 8
•	 4-Raum-Whg.: 70,44 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Flüs-
siggasheizung

HaNSESTaDT  
WErbEN
Hansestadt Werben, behren-
dorfer Straße 14 – 16
•	 2-Raum-Whg.: 45,24 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

•	 3-Raum-Whg.: 58,76 m², 
Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

Weitere Wohnungen in beh-
rendorf und Giesenslage auf 
anfrage!
In der Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark sowie der Hanse-
stadt Werben ist eine Mietkauti-
on in Höhe von zwei Monats-
grundmieten zu hinterlegen.

Info
Bitte informieren Sie sich telefo-
nisch oder kommen Sie zu  einem 
Gespräch in mein Büro:
Kaufmännische dienstleistungen
franka seehaus
Lindenstraße 11, 39606 Iden
Telefon: 039390/917 321
E-Mail: franka_seehaus@gmx.de
sprechzeiten:  
Dienstag und Donnerstag  
8.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach tel.  Vereinbarung
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serVIce

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

allgemeIne sPrechzeIten / eInWohnermeldeamt
MO/MI nach Vereinbarung
DI 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
DO 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
FR 08:00 – 12:00 Uhr

stadtbüro hansestadt Werben (elbe)
 039393/217 
montag, 03.07.2023, 10:00 – 13:00 Uhr, Einwohnermeldeamt

schIedsstelle arneburg-goldbecK
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck finden am dienstag, 04.07.2023 von 17:00 bis 
18:00 uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

erreIchbarKeIt der PolIzeIstatIon
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg, 

Breite Straße 14 a, 39596 Arneburg

bürgerdIenste und gemeIndeentWIcKlung
fachbereich bürgerdienste und gemeindeentwicklung
fachbereichsleiterin – Planung, stadtsanierung, hochbau/tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40

bürgerdIenste 
teamleiter bürgerdienste: 
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-30

feuerwehren 
Frau Gruber  039321/518-35

ordnungsbehördliche aufgaben, Veranstaltungen  
Frau Hack  039321/518-36

anmeldung Kitas und horte  
Frau J. Stamm  039321/518-37

bürgerdienste einwohnermeldeamt, fundbüro 
Frau Ratajski 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-32 
Das Einwohnermeldeamt ist nur zu den Sprechzeiten besetzt.

tourismusbüro: 
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-60

gemeIndeentWIcKlung 
teamleiterin gemeindeentwicklung/beitragserhebung: 
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-41

hochbau, dorferneuerung 
Herr Ulbrich  039321-518-43

Vergabestelle, tiefbau 
Herr Bethge  039321-518-45

allgemeine bauverwaltung, fähren, sportboothafen 
Frau Bösner  039321-518-44

allgemeine bauverwaltung, friedhof, archiv: 
Herr Nix  039321-518-42 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10

sekretariat:  
Frau Glaw    039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

steuerungsunterstützung
steuerungsunterstützung teamleiter: 
rechtsangelegenheiten, Wahlen
Herr Aßmuß   039388/971-13 
marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de

allgemeine Verwaltung, sitzungsdienst: 
Frau Konert   039388/971-16

Personal/gehalt/agh/amtsblatt: 
Frau K. Stamm   039388/971-14
Frau Ehrenberg    039388/971-15 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

förderberatung/Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Beiersdörfer    039388-971-12

 
bürgerdienste – einwohnermeldeamt/fundbüro:   
Frau Fanta / Frau Ratajski  039388/971-33 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de

bürgerdienste – standesamt:  
Frau Fanta   039388/971-31

bürgerdienste – hunde/gewerbe/märkte 
Herr Rottstädt   039388-971-34

fInanzen und zentrale dIenste
fachbereichsleiterin: 
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20

teamleiterin finanzen/Kassenleiterin: 
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21

Vollstreckung: 
Frau Dietrich   039388-971-23

Kasse:  
Frau Sandel   039388-971-22

geschäftsbuchhaltung:  
Frau Fichte   039388-971-26

steuern: 
Frau Drechsel   039388/971-25

doppik/Kalkulation/datenschutzbeauftragter: 
Herr Böker   039388/971-24

zentrale dIenste 
teamleiterin zentrale dienste, liegenschaften/Kommunalvermögen: 
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-50

systemadministrator/schwimmbad: 
Herr Sommer   039388-971-53 

gebäudemanagement/schwimmbad: 
Frau Zander    039388-971-51

allgemeine Verwaltung, schulen/Versicherungen, beschaffung 
Frau Glomm   039388-971-52


